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1 EINFÜHRUNG 
1.1 Anlass/ Zielsetzung  
Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ist im Jahr 2018 aus der Zusammenlegung der vormaligen 
Verbandsgemeinden Kusel und Altenglan entstanden. Zur Aktualisierung ihrer planerischen Daten-
grundlagen schreibt sie ihren Flächennutzungsplan fort. Hierfür ist aufgrund der gesetzlichen Vorga-
ben ergänzend der landespflegerische Planungsbeitrag (Landschaftsplan) auszuarbeiten. 

Die Verbandsgemeinde sieht es als ihre Aufgabe an, ihr Gemeindegebiet nach ökologischen Ge-
sichtspunkten zu gestalten. Hierfür ist zunächst eine problemorientierte Bestandsaufnahme mit Be-
wertung aus landespflegerischer Sicht notwendig, woraus Zielvorstellungen abgeleitet werden. Die 
wesentlichen Ziele des Landschaftsplans werden nach Erörterung im Verbandsgemeinderat in den 
Flächennutzungsplan integriert, um die gesetzliche Anforderung des Landes Rheinland-Pfalz auf In-
tegration des Landschaftsplans zu erfüllen. 

Bearbeitungsraum ist das Gebiet der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mit Ausnahme der Militäri-
schen Sperrflächen des Truppenübungsgeländes Baumholder. 

1.2 Allgemeine Ziele der Landschaftsplanung  
Landschaftsplanung wird als querschnittsorientierte Planung verstanden. Die gegenwärtige Land-
schaft der Verbandsgemeinde ist eine Kulturlandschaft, die von den natürlichen Gegebenheiten (Ge-
ologie, Boden, Relief, Klima, Wasser, Vegetation usw.) und durch menschliche Tätigkeiten (Land- und 
Forstwirtschaft, Siedlungstätigkeit etc.) geprägt wird. Sie ist das Produkt natürlicher und kulturhisto-
rischer Erscheinungen und Prozesse. Die Landschaftsplanung muss versuchen, dieser Tatsache ge-
recht zu werden. 

Der Landschaftsplan hat zum Ziel, aktuelle Entwicklungen, Planungen und Belastungen von Natur und 
Landschaft für den oben genannten Planungsraum darzustellen und zu bewerten. Es wird dabei der 
momentane Zustand des Naturhaushalts beschrieben und darauf aufbauend Ziele und Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur- und Landschaft erarbeitet. 

Er stellt dabei auch die Bereiche dar, die naturräumlich für einen Ausgleich bei Inanspruchnahme von 
Flächen z.B. durch weitere Siedlungsentwicklung Potentiell besonders geeignet sind und bildet damit 
auch eine geeignete Grundlage für ein Flächenbevorratungskonzept und einen vorgezogenen Aus-
gleich (Ökokonto). Durch die frühzeitige Behandlung der Eingriffsregelung, die Entwicklung eines 
Ausgleichskonzepts und die Vorbereitung des Ökokontos kann der Landschaftsplan wesentlich zur 
Entlastung der verbindlichen Bauleitplanung beitragen. 

1.3 Rechtliche Vorgaben/ Grundlagen  
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt die Inhalte der Landschaftsplanung bundesweit: 
α5ƛŜ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǇƭŀƴǳƴƎ Ƙŀǘ ŘƛŜ !ǳŦƎŀōŜΣ ŘƛŜ ½ƛŜƭŜ ŘŜǎ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊŜǎ ǳƴŘ ŘŜǊ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǇŦƭŜƎŜ ŦǸǊ 
den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirkli-
chung dieser Ziele auch für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren Entschei-
ŘǳƴƎŜƴ ǎƛŎƘ ŀǳŦ bŀǘǳǊ ǳƴŘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘ ƛƳ tƭŀƴǳƴƎǎǊŀǳƳ ŀǳǎǿƛǊƪŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦά1 

Auf Landesebene wird dies durch das Landesnaturschutzgesetz weitergeführt und für die Ebene der 
.ŀǳƭŜƛǘǇƭŀƴǳƴƎ ǇǊŅȊƛǎƛŜǊǘΥ αώΧϐ 5ƛŜ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǇƭŅƴŜ ǿŜǊŘŜƴ ŀƭǎ .ŜƛǘǊŀƎ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŀǳƭŜƛǘǇƭŀƴǳƴƎ Ŝr-
stellt und unter Abwägung mit den anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen als Dar-
ǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴ ƻŘŜǊ CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎŜƴ ƛƴ ŘƛŜ .ŀǳƭŜƛǘǇƭŀƴǳƴƎ ŀǳŦƎŜƴƻƳƳŜƴΦ ώΧϐά 

 

1  Vgl. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), Ausfertigungsdatum: Bundesnaturschutz-
gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1362) geändert worden 
ist; hier § 9 BNatSchG 
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Auch durch das Baugesetzbuch (BauGB) ist gewährleistet, dass die landespflegerischen Belange be-
rücksichtigt werden müssen, da es nach § 1 Abs. 5 BauGB folgendes vorsieht: 

αώΧϐ όрύ 5ƛŜ .ŀǳƭŜƛǘǇƭŅƴŜ ώΧϐ ǎƻƭƭŜƴ ŘŀȊǳ ōŜƛǘǊŀƎŜƴΣ ŜƛƴŜ ƳŜƴǎŎƘŜƴǿǸǊŘƛƎŜ ¦ƳǿŜƭǘ Ȋǳ ǎƛŎƘŜǊƴΣ ŘƛŜ 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klima-
anpassung, insbesondere auch in der Ortsgemeindeentwicklung, zu fördern sowie die städtebauliche 
Gestaltung und das Orts- ǳƴŘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎōƛƭŘ ōŀǳƪǳƭǘǳǊŜƭƭ Ȋǳ ŜǊƘŀƭǘŜƴ ǳƴŘ Ȋǳ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴΦ ώΧϐά 

§ 1 Abs. 6 BauGB gibt für die Bauleitpläne weitere konkrete Hinweise: 

αόсύ .Ŝƛ ŘŜǊ !ǳŦǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ .ŀǳƭŜƛǘǇƭŅƴŜ ǎƛƴŘ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ Ȋǳ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴΥ 

ώΧϐ тΦ ŘƛŜ .ŜƭŀƴƎŜ ŘŜǎ ¦ƳǿŜƭǘǎŎƘǳǘȊŜǎΣ ŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ŘŜǎ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊŜǎ ǳƴŘ ŘŜǊ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǇŦƭŜƎŜΣ 
insbesondere 

a)  die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b)  die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes, 

c)  umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-
rung insgesamt, 

d)  umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e)  die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-
sern, 

f)  die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

g)  die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

h)  die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-
nung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenz-
werte nicht überschritten werden, 

i)  die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 
BuchǎǘŀōŜƴ ŀΣ Ŏ ǳƴŘ Ř ώΧϐά 

Es sind im Baugesetzbuch noch etliche weitere Hinweise auf die Berücksichtigung und Bedeutsamkeit 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu finden (z.B. § 35 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 5). 

Der konkrete Inhalt des Landschaftsplanes bestimmt sich nach § 9 Abs. 3 BNatSchG: 

αоύ 5ƛŜ tƭŅƴŜ ǎƻƭƭŜƴ !ƴƎŀōŜƴ ŜƴǘƘŀƭǘŜƴ ǸōŜǊ 

1. den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur und Landschaft, 

2. die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

3. die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands von Natur und Landschaft nach 
Maßgabe dieser Ziele einschließlich der sich daraus ergebenden Konflikte, 

4. die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, insbesondere 

a) zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft, 

b) zum Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft im Sinne des Kapitels 4 sowie der Bio-
tope, Lebensgemeinschaften und Lebensstätten der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten, 

c) auf Flächen, die wegen ihres Zustands, ihrer Lage oder ihrer natürlichen Entwicklungsmöglich-
keit für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere zur 
Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft sowie zum Einsatz natur- und landschafts-
bezogener Fördermittel besonders geeignet sind, 
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Řύ ȊǳƳ !ǳŦōŀǳ ǳƴŘ {ŎƘǳǘȊ ŜƛƴŜǎ .ƛƻǘƻǇǾŜǊōǳƴŘǎΣ ŘŜǊ .ƛƻǘƻǇǾŜǊƴŜǘȊǳƴƎ ǳƴŘ ŘŜǎ bŜǘȊŜǎ αbŀǘǳǊŀ 
нлллάΣ 

e) zum Schutz, zur Qualitätsverbesserung und zur Regeneration von Böden, Gewässern, Luft und 
Klima, 

f) zur Erhaltung und Entwicklung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft, 

Ǝύ ȊǳǊ 9ǊƘŀƭǘǳƴƎ ǳƴŘ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ Ǿƻƴ CǊŜƛǊŅǳƳŜƴ ƛƳ ōŜǎƛŜŘŜƭǘŜƴ ǳƴŘ ǳƴōŜǎƛŜŘŜƭǘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘΦ ώΧϐά 

5Ŝǎ ²ŜƛǘŜǊŜƴ ŘƛŜƴǘ ŘƛŜ 5ƻƪǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǊ αaƛƴŘŜǎǘŀƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŀƴ ŘƛŜ ǀǊǘƭƛŎƘŜ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǇƭa-
ƴǳƴƎά ŘŜǊ [ŅƴŘŜǊŀǊōŜƛǘǎƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘ ŦǸǊ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊΣ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǇŦƭŜƎŜ ǳƴŘ 9ǊƘƻƭǳƴƎ ό[!b!Σ мфффύ 
als wesentlicher Leitfaden für die Erstellung von Landschaftsplänen. Der Landschaftsplan stellt da-
nach die Maßnahmen und Festlegungen für die vorbereitende Bauleitplanung dar, die im Interesse 
des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Erholungsvorsorge notwendig sind. Die angestreb-
ten Ziele werden nach Möglichkeit im FNP aufgenommen. Die Verwirklichung der Maßnahmen und 
Ziele erfolgt über Festsetzungen in Bebauungsplänen oder im Rahmen von Landschaftsprogrammen. 
Die rechtliche Konstruktion der örtlichen Landschaftsplanung in Rheinland-Pfalz verlangt die Primä-
rintegration. 

Die Landschaftsplanung beinhaltet dabei zwei Phasen, zunächst eine rein fachliche Analyse und Be-
wertung und daran anschließend die Erarbeitung einer landespflegerischen Entwicklungskonzeption. 
Dabei ist die Erarbeitung der landespflegerischen Entwicklungskonzeption Teil der Aufstellung des 
Bauleitplanes mit sämtlichen Koordinierungs- und Abwägungsschritten, die zur Integration von Flä-
chennutzungs- und Landschaftsplanung erforderlich sind. Das Ergebnis ist das genehmigte Planwerk 
"Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan". 

Wesentlich an dieser Konstruktion ist, dass die landespflegerische Entwicklungskonzeption als Maß-
stab zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit der Raumnutzungen fungiert. Für die Fälle von Nut-
zungsunverträglichkeiten, enthält der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan ein 
Konzept zur Kompensation, so dass der FNP auch als "Ökokonto" einsetzbar ist. Bei der Darstellung 
von Ausgleichsräumen im Plan sollten unabhängig von der aktuellen Verfügbarkeit die Bereiche mit 
Potentiellen Ausgleichsflächen so groß abgegrenzt werden, dass die Gemeinde bei den Grundstücks-
verhandlungen nicht auf einige wenige Flächen beschränkt ist. Der Umfang der dargestellten Räume 
für den Ausgleich sollte daher den überschlägig ermittelten Bedarf deutlich überschreiten. Insbeson-
dere durch Beschreibung im Erläuterungsbericht sollten darüber hinaus auch die vorgesehenen Aus-
gleichsfunktionen und Entwicklungsziele hervorgehoben werden. 

In der Praxis hat sich hierfür folgende Vorgehensweise bewährt. So sollte der Landschaftsplan auf der 
Grundlage der erhobenen Potentiale eine Beschreibung der Ausgleichsräume enthalten, die deren 
geplante Bedeutung für den Naturhaushalt herausstellt. Außerdem sollte er die Entwicklungsziele 
und die hierfür notwendigen Maßnahmen im Überblick benennen. 

1.4 Inhalt und Aufbau des Landschaftsplanes  
1.4.1 Grundsätzlicher Aufbau  
Das landschaftsplanerische Gutachten orientiert sich in seinem Gesamtaufbau vor allem an den in-
haltlichen Vorgaben des § 9 Abs. 3 BNatSchG. Es ist gegliedert in drei thematische Teilbereiche A, B 
und C, die aus einem Textteil und dazugehörigen Karten bestehen. 

Zusätzlich umfasst der Textband verschiedene Karten, die der Übersichtlichkeit und der besseren 
Nachvollziehbarkeit der Textaussagen dienen. 
 
Im Teil A wird der Planungsraum zunächst in seiner Gesamtheit beschrieben. Dazu zählen die gegen-
wärtigen Raumnutzungen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen. Die Analyse des Raumes bezieht 
sich dabei vor allem auf die Schutzgüter (Boden, Wasser, Luft und Klima, Fauna, Flora und Mensch), 
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bewertet dabei die aktuelle Leistungsfähigkeit und beschreibt eventuelle Konflikte, Defizite und Po-
tentiale. 
Selbständiges Element innerhalb des Teilbereiches A ist die Darstellung der Biotoptypen des Pla-
nungsraumes. Die Kartierung der geschützten Biotypen wird gegenwärtig (Stand 03/2024) auf Grund-
lage des aktuellen Kartierschlüssels aktualisiert. 

Im Teil B werden zunächst die entsprechend den Ergebnissen der Analysen erarbeiteten Entwick-
lungsziele für den Raum der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan dargestellt. Im Anschluss daran wer-
den die für die Realisierung der Entwicklungsziele sowie zur Erhaltung und Entwicklung der schutz-
würdigen Gebiete und Objekte erforderlichen Maßnahmen beschrieben. Die angestrebten Entwick-
lungsziele aber auch die daraus abgeleiteten Maßnahmen werden nur in Ausnahmefällen parzellen-
scharf dargestellt, sondern sogenannten Ziel-, bzw. Maßnahmenräumen zugeordnet. An welcher 
Stelle innerhalb eines Maßnahmenraumes eine bestimmte Maßnahme durchgeführt wird, wird im 
jeweiligen Einzelfall ausschließlich im Einvernehmen mit den Landnutzern bzw. Eigentümern auf 
freiwilliger Basis festgelegt. 

Teilbereich C beschäftigt sich mit der Einbindung der Aussagen des Landschaftsplanes in den Flä-
chennutzungsplan. Enthalten sind hier unter anderem Bewertungen zu geplanten Siedlungsflächen-
erweiterungen im Raum der Verbandsgemeinde. 

 

Abb. 1: Struktureller Aufbau des Landschaftsplans (Eigene Darstellung) 
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2 CHARAKTERISTIK DES PLANUNGSRAUMS 
Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan besteht aus den 34 selbstständigen Ortsgemeinden Albessen, 
Altenglan, Bedesbach, Blaubach, Bosenbach, Dennweiler-Frohnbach, Ehweiler, Elzweiler, Erdesbach, 
Etschberg, Föckelberg, Haschbach am Remigiusberg, Herchweiler, Horschbach, Konken, Körborn, 
Kusel, Neunkirchen am Potzberg, Niederalben, Niederstaufenbach, Oberalben, Oberstaufenbach, 
Pfeffelbach, Rammelsbach, Rathsweiler, Reichweiler, Ruthweiler, Rutsweiler am Glan, Schellweiler, 
Selchenbach, Thallichtenberg, Theisbergstegen, Ulmet und Welchweiler. Die VG liegt im Nordpfälzer 
Bergland und gehört zum Landkreis Kusel. Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung ist die Kreisstadt 
Kusel, die mit deutlichem Abstand den Bevölkerungsschwerpunkt der Verbandsgemeinde darstellt. 

An die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan grenzen folgende Bereiche an: 

Á im Nordosten die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein 

Á im Nordwesten an den Landkreis Birkenfeld 

Á im Westen an das Saarland (LK St. Wendel) 

Á im Süden an die Verbandsgemeinde Oberes Glantal 

Á im Osten an die Verbandsgemeinde Weilerbach 

 

Abb. 2: Lage im Raum2 

2.1 Struktur, Größe und Flächenverteilung  
In der Verbandsgemeinde lebten 2020 23.112 Einwohner (31.12.20203), die einwohnerstärksten Ge-
meinden sind die Städte Kusel und Altenglan, die mit zusammengerechnet rund 8.200 EW über ein 
Drittel der Bevölkerung der VG stellen. Der weit überwiegende Anteil der Ortsgemeinden hat deut-
lich unter 1.000 EW, was die insgesamt sehr ländliche Prägung der Verbandsgemeinde belegt. 

 

2  Lage der VG im Landkreis Kusel, eigene Darstellung WSW & Partner, Geobasisdaten © GeoBasis-DE / BKG 2019 
3  Vgl. Statistisches Landesamt RLP, https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/, Zugriff 07/2022 
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Abb. 3: Lage und Einwohnerzahl der Ortsgemeinden4 

Von den insgesamt 17.950 ha der Verbandsgemeinde entfallen auf5: 

Landwirtschaftsfläche 46,6 % 

 

Waldfläche 35,8 % 

Wasserfläche 0,8 % 

Siedlungs- und Verkehrsfläche 14,2 % 

Sonstige Flächen 2,6 % 

Tabelle 1: Flächennutzungen in der VG6 

Der hohe Anteil entsprechender Flächen belegt die starke ländliche Prägung des Verbandsgemeinde-
raumes sowie die geringe Siedlungsdichte. 

 

4  Eigene Darstellung WSW & Partner auf der Basis Statistisches Landesamt RLP, https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/, Stand 
03/2022 

5  Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand 03/ 2022 
6  Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, http://www.statistik.rlp.de/de/regional/geowebdienste/flaeche/; Zugriff: 03/2022 
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2.2 Naturräumliche Gliederung 7 
Großräumig betrachtet ist der Raum der Verbandsgemeinde zweigeteilt. Dabei findet sich der größte 
Anteil der VG innerhalb der Großeinheit Nordpfälzer Bergland (193), während der Nordwesten Teil 
des Oberen Naheberglandes (194) ist. Beide Großräume gehören zur Großlandschaft des Saar-Nahe-
Berglandes. 

 
Abb. 4: Naturraumeinheiten8 

Diese sind weiter unterteilt in die folgenden Untereinheiten: 

 

7  Vgl. Geoportal der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, https://geodaten.naturschutz.rlp.de, Zugriff 07/2022; Landesamt für Um-
welt RLP. https://map-final.rlp-umwelt.de/Kartendienste/index.php?service=naturraeume, Zugriff 07/2022 

8  eigene Darstellung WSW & Partner nach www.luwg.rlp.de/Aufgaben/Naturschutz/Grundlagendaten/Naturraeumliche-
Gliederung/Naturraeumliche-Gliederung-von-Rheinland-Pfalz/ Zugriff: 02/ 2022, 
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2.2.1  Nordpfälzer Bergland  (193) 

 

Glantal (193.13) 

Das Glantal zwischen Ulmet und der Mündung in die Nahe bei 
Odernheim ist ein breitsohliges Tal mit durchgängig trocken-
warmen Klima. Seine rund 200 m hohen Flanken sind steil und teil-
weise von alten Flussterrassen gegliedert. Heute haben sich auch 
auf den früheren Weinbergslagen Wälder entwickelt. Die flacheren 
Hanglagen sind durch Wiesen und Weiden mit Streuobst geprägt. 
Die Talweitung gibt außerhalb der durch Grünland geprägten Über-
flutungsaue auch gutes Ackerland her. 

Landschaftsprägendes Gewässer ist der Glan, der mehrfach durch 
Wehre gestaut ist. Er ist in wesentlichen Teilstrecken naturnah 
erhalten und wird von Ufergehölzen gesäumt. 

 

Moschelhöhen (193.140) 

Als Moschelhöhen werden die Hochflächen zwischen Glan und 
Alsenz mit einem mittleren Niveau von etwa 330 bis 360 m ü.NN 
bezeichnet. Die Hochflächen sind durch weite Feldfluren geprägt 
und nur durch einzelne bewaldete Kuppen gegliedert. Ansonsten 
sind Wälder meist auf die steileren Hänge der Taleinschnitte be-
schränkt. Auch an diesem Landschaftsraum hat die Verbandsge-
meinde lediglich geringen Anteil 

 

Untere Lauterhöhen (193.17) 

Die Unteren Lauterhöhen sind als Reste eines alten Taltroges der 
Lauter anzusehen. Sie präsentieren sich als flaches Hügelland mit 
sanft gewellten Höhenrücken und Kuppen mit Höhen um 300 m 
ü.NN. Kleine Täler und Nebentäler durchziehen den Raum in ver-
schiedenen Richtungen.  

Der Landschaftsraum ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt 
und abwechslungsreich strukturiert. Grünland bestimmt die weiten 
Täler und breitet sich auch entlang von Quellbachfächern und 
Hangmulden weit aus. 

 

Potzberg-Königsberg-Gruppe (Naturraumeinheit 193.2) 

Der Landschaftsraum zeichnet sich vor allem durch markante, meist 
bewaldete Bergkegel aus, deren Kuppen vulkanischen Ursprungs 
sind. Besonders markant ist dabei der Potzberg, welcher seine Um-
gebung mit 561 m ü.NN überragt, weithin sichtbar ist und damit 
visuell deutlich den Raum der Verbandsgemeinde prägt. Ebenfalls 
mächtig ist der weiter nördlich liegende Herrmannsberg. Die Land-
schaftseinheit wird gegliedert durch tiefe Taleinschnitte und bilden 
nach Westen den Übergang in das Glantal. 
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Kuseler Bergland (Naturraumeinheit 193.3) 

Im Kuseler Bergland hat ein häufiger Wechsel von widerstandsfähi-
gen Gesteinen aus dem Perm und leicht verwitternden Sandsteinen 
ein sehr bewegtes Relief geschaffen, bei dem sich sanfte Hügel und 
Hochflächen mit engeren Flusstälern und steil ansteigenden Hän-
gen abwechseln. Vor allem auch die Bachläufe haben erkennbar an 
den heutigen Landschaftsformen mitgestaltet. 

 

 

Osterhöhen (Naturraumeinheit 193.7) 

Die Osterhöhen ist eine vergleichsweise kleine Untereinheit des 
Kuseler Berglandes, von denen der Verbandsgemeinderaum insge-
samt nur einen geringen Anteil besitzt. Sie bestehen insgesamt aus 
dem zentralen Talraum der Oster sowie gewölbten Riedeln und 
Kammflächen auf der Wasserscheide zwischen Oster und Glan, die 
sich nach Süden im Höcherberg fortsetzen. Es handelt sich hierbei 
um kuppige, etwas höhere Gebiete in karbonen und permischen 
Gesteinen. 

2.2.2 Oberes Nahebergland (194) 

 

Baumholder Platte (194.11) 
Die Baumholder Platte ist in ein in mehrere Bastionen gegliedertes 
welliges Hochplateau. Nach Süden zum Kuseler Bergland bricht das 
Plateau mit steilen oft über 200 m hohen Randstufe ab, die in ihrem 
Westteil fast mauerartig geschlossen ist. Diese markante Randhöhe 
ǿƛǊŘ ŀǳŎƘ ŀƭǎ αtǊŜǳǖƛǎŎƘŜ .ŜǊƎŜά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘ, sie und bildet eine 
deutlichen Kontrast zur vorgelagerten, eher sanft gewellten Land-
schaft. 

 

2.3 Kulturlandschaftliche Entwicklung  
Die Entwicklung der Kulturlandschaft im Verbandsgemeinderaum steht in engem Zusammenhang mit 
den naturräumlichen Gegebenheiten des topographisch bewegten Raumes, aber auch der histori-
schen Entwicklungen seit Beginn der menschlichen Besiedlung.  

Erste Spuren in Form von Steinwerkzeugen konnten innerhalb der Verbandsgemeinde und ihrem 
Umfeld bereits aus der Steinzeit nachgewiesen werden, die ersten tatsächlichen Siedlungsspuren in 
der Region stammen aus dem Mesolithikum.  

Die dauerhafte Besiedlung des Raumes ist über keltische Gräber seit der Eisenzeit nachweisbar, wel-
che sich verteilt über den gesamten VG-Raum finden. Die Siedlungsgeschichte setzt sich mit der Zeit 
der Römer und dem Mittelalter fort, wobei die zur Zeit der Franken durch Schenkungen entstandene 
Beziehung nach Reims und Metz über die Abtei Kusel bzw. die Zugehörigkeit zur Abtei Saint Remi in 
Reims über Jahrhunderte eine zentrale Rolle für die Entwicklung spielte. Sie spielgelt sich bis heute in 
ŘŜǊ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ αwŜƳƛƎƛǳǎƭŀƴŘά ƛƴ !ƴƭŜƘƴǳƴƎ ŀƴ ŘŜƴ ƘƭΦ wŜƳƛƎƛǳǎ Ǿƻƴ wŜƛƳǎΦ 
Gerade die umfangreichen Wälder waren dabei seit dem frühen Mittelalter Rohstofflieferanten, die 
neben Bauholz und Holzkohle auch Pech lieferten. Das hier gewonnene Pech wurde bis nach Reims 
geliefert, was entsprechende Handelswege voraussetzt. Im Umfeld der Siedlungen entstanden durch 
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die Rodungen sukzessive auch immer größere landwirtschaftliche Flächen. Auch der Rohstoffabbau 
begann bereits sehr früh. Die geologische Entstehungsgeschichte der Region war verantwortlich da-
für, dass sich im Untergrund zahlreiche Rohstoffe einlagerten, die bereits für die Kelten und Römer 
von Interesse waren. Eisenerz, Quecksilber und verschiedene Gesteine sind nur einige der mindes-
tens kurzzeitiger abgebauten Rohstoffe. Zudem wurde bereits im Mittelalter nach Kalk gegraben.  

Als Folge dieser Abbautätigkeiten prägen heute vor allem rund um Kusel und Altenglan die großen 
Steinbrüche das Bild der Landschaft, darunter der Basaltsteinbruch an den Hängen des Rammelsba-
cher Kopfes, welcher von 1868 bis 2004 betrieben wurde. Weitere kleinere Steinbrüche befinden u.a. 
sich an den Hängen des Remigiusberges, bei Pfeffelbach oder bei Oberstaufenbach, wobei der Be-
trieb auch hier jeweils weitgehend eingestellt ist. Begünstigt wurde diese Entwicklung neben den 
umfangreichen Gesteinsvorkommen durch den Bau der Eisenbahn, die den Abtransport der Materia-
lien ermöglichte. Da der Betrieb der Steinbrüche und der sich daraus entwickelnden Industrien zu-
dem zahlreiche Arbeitskräfte erforderte, wuchs zumindest in den jeweiligen Gemeinden auch die 
Einwohnerzahl schnell an, was sich auch in der Siedlungsentwicklung widerspiegelt. Viele der Stein-
brüche haben sich inzwischen zu wertvollen Sekundärbiotopen entwickelt. 

Prägende Zeugen der wechselvollen Geschichte sind bis heute auch die baulichen Landmarken- allen 
voran Burg und Probsteikirche auf dem Remigiusberg sowie die umfangreiche Anlage der eigentlich 
illegal durch Veldenzer Grafen errichteten Burg Lichtenberg. Alle drei auf markanten Felsrücken er-
ōŀǳǘ ǎƛƴŘ ǎƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ Ǿƻƴ ǿŜƛǘŜƳ ŀǳǎ ǎƛŎƘǘōŀǊŜ  ǳƴŘ ōŜƪŀƴƴǘŜ αaŀǊƪŜƴȊŜƛŎƘŜƴά ŘŜǊ ±ŜǊōŀƴŘǎƎŜπ
meinde. Aber auch weniger dominante, teils sogar versteckte und kaum weiter bekannte Zeugen 
dokumentieren eine lange und wechselvolle Geschichte, darunter z.B. die in der Wolfskirche in 
.ƻǎŜƴōŀŎƘ ǾŜǊōŀǳǘŜƴ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜƴ αDǀǘǘŜǊǎǘŜƛƴŜά ŀǳǎ ŘŜǊ wǀƳŜǊȊŜƛǘΣ ŘƛŜ wŜǎǘŜ ŘŜǊ .ǳǊƎ 5ŜƛƴǎōŜǊƎ 
am Potzberg aber auch zahlreiche kleine Handwerker- und Musikantenhäuser in den Dörfern.  

In der Offenlandschaft waren häufig schon früh Mühlen an den zahlreichen kleinen und größeren 
Fließgewässern für Veränderung der Landschaft mitverantwortlich. Für ihren Betrieb war es in der 
Regel erforderlich auch das Gewässer baulich zu verändern, Mühlkanäle, Stauwehre etc. veränderten 
dabei die Gewässerstruktur teils deutlich und sind stellenweise auch noch vorhanden. Begradigungen 
und weitere regulierende Maßnahmen ermöglichten auch die landwirtschaftliche Nutzung der meist 
sehr nähstoffreichen Auenböden in den Tallagen. Zahlreiche der teils stattlichen Mühlengebäude 
sind bis heute erhalten. 

Vor allem prägend ist bis heute die Landwirtschaft. Sie begann vermutlich bereits in der Frühge-
schichte, gesichert ist eine dauerhafte Landwirtschaft seit der Keltenzeit. Allein drei Gutshöfe ς villae 
ς rusticae ς aus gallisch-römischer Zeit sind in Thallichtenberg nachgewiesen worden. Möglicher-
weise begann in dieser Zeit bereits der Weinbau an einigen Südhängen im Raum der Verbandsge-
meinde, welcher allerdings teils bereits im Laufe des 30-jährigen Krieg aufgegeben wurde.  

Mittelalterliche Landwirtschaft bestand in der Regel aus der Drei-Felder-Wirtschaft und sorgte ge-
meinsam mit Obstgärten aber auch Fischteichen für eine vergleichsweise abwechslungsreiche Land-
schaft, allerdings kann man es als gesichert ansehen, dass der Waldanteil sehr schnell und stark ab-
nahm.  
Holz wurde benötigt als Baustoff, Heizmaterial aber auch zur Herstellung von Holzkohle und Pech. 
(s.o.) Mit Beginn des Bergbaus und dem Vortrieb von Gruben erwuchs zusätzlich Bedarf zum Abstüt-
zen der Bergwerksstollen, zur Verhüttung der Erze brauchte man ebenfalls große Mengen an Holz. 
Die Wälder wurden in der Folge in großem Umfang abgeholzt oder αŀǳŦ ŘŜƴ {ǘƻŎƪά gesetzt, woraus 
sich Niederwälder entwickelten. Wald wurde zudem beweidet, was ebenfalls Folgen für die ur-
sprünglich natürliche Verjüngung mit sich brachte. In der Gesamtheit kann davon ausgegangen wer-
den, dass der verbleibende Wald vielfach ein deutlich anderes Bild zeigte als heute.  
Noch Karten aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts belegen einen geringeren Waldanteil als es 
heute der Fall ist. Die Aufgabe schlechter bewirtschaftbarer und ertragsärmerer Standorte erfolgte 
erst, als Kunstdünger und Maschineneinsatz höhere Erträge auf den Flächen ermöglichten und 
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schwerer zu bewirtschaftende Flächen nicht mehr rentabel waren. Vor allem auch Obstanbau an den 
Hängen wurde sukzessive seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts aufgegeben. 

Der nachfolgende Vergleich zwischen einer Flurkarte aus den 1950er Jahren mit jeweils hinterlegten 
dunkel gefärbten aktuellen Waldflächen belegt beispielhaft vor allem im Osten der Verbandsgemein-
de deutliche Zuwächse. 

 

Raum zwischen Bosenbach und 
Altenglan bzw. dem Nordhängen des 
Potzbergs bis zum Anstieg des 
Herrmansberges. 

Etwa um 1950 verteilen sich zahlrei-
che kleinere, aber deutlich fragmen-
tierte Waldflächen vor allem über 
die steilsten und ungünstigsten 
Hanglagen 

Die dunkel hinterlegten Flächen auf 
dem zweiten Bild zeigen die aktuelle 
Situation. Sie dokumentieren signifi-
kante Waldzuwächse vor allem an 
Hängen. Eine genauere Betrachtung 
zeigt zudem, dass in diesen Berei-
chen auch bedingt durch die histori-
sche Praxis der Realteilung bis heute 
eine sehr kleinteilige Parzellenstruk-
tur besteht, was in Teilen auch auf 
eine hohe Anzahl an Eigentümern 
hindeutet. Diese leben häufig nicht 
mehr notwendigerweise vor Ort 
oder gehen längst keiner landwirt-
schaftlichen Betätigung nach und 
haben entsprechend geringes Inte-
resse an einer Bewirtschaftung 
kaum ertragreicher Flächen. Die 
Waldflächen sind somit in den meis-
ten Fällen durch durch gezielte Auf-
forstung entstanden, sondern durch 
natürliche Sukzession, weil auch 
keine Verpachtung mehr möglich 
war. 

 

Der Westen und Süden der Verbandsgemeinde hingegen hat sich diesbezüglich zumindest im Verlauf 
der vergangenen rund sieben Jahrzehnte weit weniger stark verändert. Hier wird nach wie vor in den 
topographisch auch deutlich weniger zerklüfteten Gebieten vergleichsweise intensiv Ackerbau und 
auch Grünlandwirtschaft betrieben - häufig in Verbindung mit Milchviehhaltung. Vor allem in diesen 
Bereichen sind auch Flurbereinigungen erfolgt, während die schwieriger zu bewirtschaftenden Berei-
che erkennbar nach wie vor eher kleine Parzellen aufweisen. Aber auch in für Ackerbau und Intensiv-
grünland ungünstigeren Lagen wurde die Landschaft offen gehalten ς nach wie vor finden sich im 
Umfeld einiger Ortslagen baumbestandene extensive Wiesen, darunter auch Streuobst. Weitere, 
häufig blütenreiche und naturschutzfachlich sehr hochwertige Magerwiesen sind auch im Offenland 
dank kontinuierlicher aber eher extensiver Bewirtschaftung zahlreich vertreten. Im Bereich von Ge-
wässermulden haben sich kleinteilige Strukturen aus Feldhecken, Gebüschen und feuchten Wiesen 
und Staudenfluren erhalten. 

Diese mosaikartige Gesamtstruktur macht heute die große landschaftliche Vielfalt in Verbindung mit 
einem sehr hohen naturschutzfachlichen Wert weiter Teile des Verbandsgemeinderaumes aus. 
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2.3.1 Orts- und Siedlungsentwicklung, Baustruktur  
Die Ortschaften der Verbandsgemeinde haben sich zum Teil aus frühzeitlichen Siedlungsstellen ent-
wickelt oder stammen aus fränkischen und mittelalterlichen Ansiedlungen. Dabei haben sie sich er-
kennbar an den Gewässerläufen orientiert, deren ebene Talräume vergleichsweise leicht besiedelbar 
waren. Da die Bachtäler auch die wichtigsten Verkehrsachsen darstellten, und sich die Siedlungen an 
diesen Leitlinien orientierten, entwickelten sich viele Orte im Verbandsgemeinderaum als langge-
streckte Straßendörfer. Erkennbar ist allerdings auch, dass sich die historischen Siedlungskerne auf 
die Hochuferbereiche beschränkten und erst in jüngerer Zeit auch Flächen in den Auen erschlossen 
wurden. Diese liegen damit allerdings auch innerhalb überschwemmungsgefährdeter Gebiete ς wie 
etwa das heutige Zentrum Altenglans. 

Eine Sonderstellung nimmt die Stadt Kusel ein, welche durch die Abtei bereits im Mittelalter eine 
höhere Bedeutung besaß. 

Bis zu Beginn des 17. Jhdts. blieben die Dörfer vergleichsweise klein. Nahezu alle wurden im 30-
jährigen Krieg zu großen Teilen zerstört, was dazu führte, dass viele von Ihnen lange Jahre unbe-
wohnt blieben. Auch der pfälzische Erbfolgekrieg hinterließ große Schäden. Erst im 18. Jahrhundert 
konnten wieder deutliche Bevölkerungszuwächse verzeichnet werden, die auch auf den Betrieb der 
Steinbrüche zurückzuführen waren und sich auch auf die Siedlungsentwicklung der Dörfer auswirk-
ten.  

Deutlicher in die Fläche entwickelten sich die Dörfer der Verbandsgemeinde vor allem in der 2. Hälfte 
des 20. Jahrhunderts.  

Vergleiche mit der topographischen Aufnahme der Pfalz in der Mitte des 19. Jhdts. belegen allerdings 
auch, dass einige der kleineren Dörfer ihre Struktur seit rund 200 Jahren nur wenig verändert haben. 
Die in jüngerer Zeit entstandenen Siedlungsflächen bestehen vor allem aus Einfamilienhaussiedlun-
gen. Sie weisen im gesamten Verbandsgemeinderaum eine aufgelockerte Siedlungsstruktur und ge-
ringere bauliche Dichte auf. 

Um 1840 Überlagert mit aktuellen Strukturen 

 

Bsp. 1: Historischer Siedlungskern Etschberg 

 

Der Vergleich mit der topogr. Karte aus den 50ern d. 
20. Jhdts- überlagert mit heutiger Ausdehnung des 
Siedlungsgebietes zeigt, dass sich der Ort lange nur 
geringfügig verändert hatte aber in den letzten 
Jahrzehnten sein Siedlungsraum sprunghaft anwuchs. 
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Bsp. 2- Historischer Siedlungskern Oberalben 

 

Auch Oberalben hat seine Siedlungsfläche vergrößert, 
aber im Vergleich mit Etschberg in weitaus geringe-
rem Umfang. 

Abb. 5: Veränderungen der Siedlungsstrukturen zwischen 1840 und heute (beispielhaft).9 

2.3.1.1 Innerörtliche Grün- und Freiflächen 
Die Orte der Verbandsgemeinde sind weitgehend dörflich bzw. kleinstädtisch geprägt. Die Dichte und 
Struktur der Bebauung hängen dabei noch immer stark von der Entstehungszeit und der Lage der 
Ortsgemeinden ab. Während sich die alten Siedlungskerne häufig durch eine vergleichsweise hohe 
Dichte und verschachtelte Baustrukturen auszeichnen, zeigen die Wohngebiete jüngeren Datums die 
typische aufgelockerte Struktur einer Bebauung mit zumeist (freistehenden) Einfamilienhäusern. 

  

Dicht bebauter Altstadtbereich (li) und aufgelockerte Wohngebiete jüngeren Datums (re) in Kusel10 

Größere Gartenflächen bestanden ursprünglich vor allem entlang der Siedlungsränder. Die Wohn-
hausnahen Nutz- und Obstgärten dienten hier zur Eigenversorgung der Bevölkerung mit Obst und 
Gemüse. Viele dieser Strukturen sind inzwischen überbaut oder nur noch extensiv genutzt. Haupt-
sächlich entlang historischer Siedlungsränder sind sie jedoch noch gut erkennbar und es existiert 
zudem oftmals ein wertvoller alter Baum- und Gehölzbestand. 

Insgesamt präsentiert sich die Verbandsgemeinde heute als ein strukturreiches Mosaik aus kleinen 
und größeren Dörfern, Äckern, Wiesen, Weiden und Wäldern in einer abwechslungsreichen Hügel-
landschaft. 

 

9  Topographische Aufnahme der Pfalz (1836-1841) WMS-Dienst d. LA für Vermessung RLP (LVermGeoRP), Zugriff: 03/ 2022. 
10  Bildquelle: WMS-Dienst des Landesamtes für Vermessung RLP, Zugriff 04/2022 
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2.4 Raumnutzungen in der VG Kusel-Altenglan  
Die Orte, vor allem im Süden der Verbandsgemeinde, sind in den vergangenen Jahrzehnten stark 
gewachsen, was zu einem sprunghaften Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsflächen geführt hat. 
Nach wie vor dominieren allerdings landwirtschaftliche Flächen und Wälder den Planungsraum (vgl. 
Kap. 2.1). 

2.4.1 Verkehr 
Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ist über die Autobahnkreuze Kusel und Reichweiler an die 
A 62 angeschlossen. Diese ermöglicht die Streckenanbindung Karlsruhe - Pirmasens - Landstuhl ς 
Trier. Außerdem besteht über die A 62 Anschluss an die Bundesautobahn A 6, die eine Anbindung zur 
Strecke Mannheim ς Saarbrücken ermöglicht. Eine Erreichbarkeit der Bundesstraßen 423 und 270 
wird über die Bundesstraße 420 gewährleistet. Insgesamt besitzt die Verbandsgemeinde ein gut aus-
gebautes Straßennetz, welches die Grundzentren mit relevanten Mittel- und Oberzentren verbindet. 

Das Schienennetz ermöglicht die Verbindung an die Bahnstrecke Kusel - Landstuhl - Kaiserslautern - 
Saarbrücken und verfügt über die Anbindung an das Deutsche Bahn AG-Fernverkehrsnetz. 

2.4.2 Ver- und Entsorgung 
Energieversorgung und Gewinnung regenerativer Energien 
Der Grundversorger der VG ist die Stadtwerke Kusel GmbH. 

Das Gemeindegebiet wird dabei auch von Starkstromtrassen überquert. Ergänzt werden diese Tras-
sen durch verschiedene 20 kV-Leitungen. 

Im Jahr 2020 stellten die Energieträger Wind und Photovoltaik 80 % und 15 % der regenerativen 
Energien in der VG Kusel-Altenglan.11 Insgesamt ist seit 2010 (Erfassungsbeginn) ein positiver Trend 
ersichtlich.12 

Gegenwärtig werden verteilt über den Raum der VG 24 Windenergieanlagen betrieben bzw. sind im 
Bau, wobei beide ehemaligen VGs einen Teilflächennutzungsplan Windenergie mit einigen Konzent-
rationszonen entwickelt hatten. Außerhalb dieser Areale sind Anlagen gegenwärtig nicht zulässig. 
Weitere WEA sind bereits genehmigt, bzw. beantragt. Perspektivisch ist eine Erhöhung der Anlagen-
zahl aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen zur Beschleunigung des Windkraftausbaus nicht aus-
zuschließen. 

Photovoltaikanlagen finden sich im Raum der Verbandsgemeinde auf zahlreichen Dächern öffentli-
cher und privater Gebäude. Größere Freiflächenanlagen befinden sich zudem bei Altenglan, Kusel 
sowie bei Albessen. Die Verbandsgemeinde lässt im Zuge der Gesamtfortschreibung des Flächennut-
zungsplanes in Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinden geeignete Flächen für weitere Anlagen prü-
fen, um auch hier den Ausbau der Kapazitäten zu erhöhen.  

 

11  Energieatlas RLP: https://www.energieatlas.rlp.de/earp/daten/strom/stromeinspeisung/suche/2019/0733610000, Stand: 07/2022 
12  Energieatlas RLP: https://www.energieatlas.rlp.de/earp/energiesteckbriefe/energiesteckbrief/0733610000/, Stand: 07/2022 

https://www.energieatlas.rlp.de/earp/daten/strom/stromeinspeisung/suche/2019/0733610000
https://www.energieatlas.rlp.de/earp/energiesteckbriefe/energiesteckbrief/0733610000/
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Abb. 6: Standorte 

der Windenergiean-

lagen in der VG und 

ihrem Umfeld13 

Abwasserentsorgung 
Kommunale Kläranlagen befinden sich über den Raum der Verbandsgemeinde verteilt: 

 

 
 
Abb. 7: kommunale Kläranlagen im 

VG-Raum14 

 

13  Eigene Erhebung/ Luftbildauswertung Stand 2024/07 
14  Vgl. https://wrrl.rlp -umwelt.de/servlet/is/8541/, Zugriff 03/2022 
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Wasserversorgung 
Die Verbandsgemeinde Kusel-!ƭǘŜƴƎƭŀƴ ōŜȊƛŜƘǘ ¢ǊƛƴƪǿŀǎǎŜǊ ǾƻƳ ²ŀǎǎŜǊȊǿŜŎƪǾŜǊōŀƴŘ αhƘƳōŀŎƘπ
ǘŀƭϦΣ ǾƻƳ ½ǿŜŎƪǾŜǊōŀƴŘ ²ŀǎǎŜǊǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ α²ŜǎǘǇŦŀƭȊϦ ǳƴŘ ŘŜǊ ²±² ²ŀǎǎŜǊ- und Energieversor-
gung Kreis St. Wendel GmbH.15 

2.4.3 Wasserwirtschaft  
Verschiedene Maßnahmen der Wasserwirtschaft haben Auswirkungen auf Natur und Landschaft. 
Dazu gehören: 

Á Trinkwasserförderung, 

Á Abwassereinleitung, 

Á Unterhaltungsmaßnahmen an Fließgewässern und 

Á Gewässerausbau. 

Trinkwasserschutz und -gewinnung 
Die Sicherung und Bereitstellung von Trinkwasser in ausreichender Menge und Qualität liegt grund-
sätzlich in kommunaler Hand. Der Schutz entsprechender Vorkommen beginnt aufgrund der groß-
räumigen Verflechtungen entsprechender Vorkommen allerdings notwendigerweise auf Ebene der 
Regional- und Landesplanung. 

Die unmittelbare Trinkwassergewinnung wird dabei durch die Ausweisung von Wasserschutzgebie-
ten qualitativ gesichert, wobei in der VG Kusel-Altenglan aufgrund der natürlichen Gegebenheiten 
aktuell keine Gebiete bestehen oder in der Planung sind. 16 

Abfallentsorgung 
Die Abfallentsorgung wird über den Landkreis Kusel organisiert. 

Für die Sammlung von Grünabfällen stehen Annahmestellen in einigen Ortsgemeinden zur Verfü-
gung. 

Altablagerungen 
Im Rahmen der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung sind die Gemeinden verpflichtet, Altabla-
gerungen zu kennzeichnen. Im Rahmen der Erstellung des Landschaftsplans wurden die Informatio-
nen hierzu abgerufen und in die Planung einbezogen, um ggf. negative Auswirkungen/ Konsequenzen 
hinsichtlich der Planung von Maßnahmen etc. zu verhindern. Die im Kataster erfassten Standorte 
werden in den Plänen gekennzeichnet. 

2.4.4 Landwirtschaft  
Für die gegenwärtige Raumstruktur der Verbandsgemeinde spielt wie bereits mehrfach erläutert die 
Landwirtschaft eine grundlegende Rolle. Ackerbau und Grünlandbewirtschaftung als die wesentli-
chen Formen der Landbewirtschaftung nehmen dabei rund 8000 ha der Verbandsgemeinde ein. Den 
Nutzungsdaten des ALKIS zufolge halten sich dabei Grünlandbewirtschaftung und Ackerbau in etwa 
die Waage ς mit einem leicht höheren Wert für die Grünlandnutzung. Die Grünlandnutzung spielt 
dabei sowohl als Weideland als auch für die Futtermittelgewinnung eine Rolle. 

Die nachfolgende Karte verdeutlicht, dass der Schwerpunkt des Ackerbaus vor allem im Westen der 
Verbandsgemeinde liegt, Ein weiterer, wenngleich deutlich kleinerer Schwerpunkt liegt auf den hö-
her gelegenen, aber topographisch wieder geringer bewegten Rücken im Nordosten sowie in den 
Talebenen des Glans bei Rathsweiler. Grünland hingegen verteilt sich über den gesamten nicht be-
waldeten Raum der Verbandsgemeinde: 

 

15  Vgl. https://www.vgka.de/dokumente/neuigkeiten-news/wasserhaertetabelle-2019-vg-gesamt.pdf?cid=2y8, Zugriff 03/2022 
16  Vgl. www.geoportal-wasser.rlp.de/ Zugriff 11/2023 

https://www.vgka.de/dokumente/neuigkeiten-news/wasserhaertetabelle-2019-vg-gesamt.pdf?cid=2y8
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Abb. 8: Verteilung von Acker und Grünland in der VG Kusel-Altenglan17 

Konkretere Daten zur Zahl der aktiven Betriebe, den Entwicklungen der vergangenen Jahre und den 
Betriebsstrukturen liegen gegenwärtig nicht vor. (Angefragt bei der LWK, die Ergänzung erfolgt im 
weiteren Verfahren) 

2.4.5 Forstwirtschaft  
Die Verbandsgemeinde verfügt mit rund 6.423 ha über einen Waldanteil von 35,8 %18 und liegt damit 
unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt von 45,3 %.19 Die Wälder sind vergleichsweise frag-
mentiert und liegen in kleineren und größeren Arealen über den Verbandsgemeinderaum verteilt. 
Schwerpunkte mit den größten zusammenhängenden Waldgebieten finden sich im Osten zwischen 
dem Potzbergmassiv und dem Herrmannsberg östlich von Elzweiler, entlang der nordwestlichen Ver-
bandsgemeindegrenze auf dem Rücken der Preußischen Berge, zwischen Rammelsbach und dem 
Truppenübungsplatz Baumholder, sowie in einem Band zwischen Herchweiler und Thallichtenberg. 

 

17  Eigene Darstellung WSW Partner auf Grundlage DLM ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP<01/2018>http://www.lvermgeo.rlp.de/ 
18  Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat Daten 31.12.2020; Zugriff: 03/ 2022 
19  ebenda 
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Abb. 9: Waldgebiete in der VG Kusel-Altenglan20 

Die Forstwirtschaft ist bedeutsam für den gesamten Planungsraum, wobei der Wald nicht nur das 
Landschaftsbild erheblich prägt, sondern auch eine entscheidende Rolle für das lokale Klima sowie 
die Naherholung spielt. 

Die flächendeckend durchgeführte Waldfunktionenkartierung grenzt für das Planungsgebiet Waldflä-
chen mit folgenden Funktionen ab: Erholung, lokaler Klimaschutz, Lärmschutz, Sichtschutz, Erosions-
schutz, Immissionsschutz, und Trassenschutz. Verteilt in den Waldgebieten der VG finden sich auch 
forstliche Versuchsflächen. 

Übersicht Lage21 Waldfunktion22 

 

Erholungswald 

Waldflächen, die aufgrund einer auffallenden Inanspruch-
nahme durch Erholungssuchende eine besondere Bedeutung 
für die Erholung der Bevölkerung aufweisen: 

Waldflächen in einer Tiefe von pauschal 100 m um Erho-
lungsschwerpunkte und Wege mit mittlerer + hoher Fre-
quentierung 

 

20  Eigene Darstellung WSW & Partner auf Grundlage DLM ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP<01/2018>http://www.lvermgeo.rlp.de/ 
21  Abruf Waldfunktionenkartierung, Stand 02/2022 
22  Vgl. Erläuterungen zur digitalen Waldfunktionenkarte Rheinland-Pfalz, Landesforsten Rheinland-Pfalz, Koblenz 
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Lokaler Klimaschutzwald 

Schützt besiedelte Gebiete, Kur-, Heil- und Freizeiteinrich-
tungen, Erholungsbereiche u. lw. Sonderkulturen vor Kalt-
luftschäden, nachteiligen Windeinwirkungen u. schafft Aus-
gleich von Temperatur- und Feuchtigkeitsextremen 

Ausgewiesen sind Waldflächen im Umkreis von pauschal 500 
m um Schutzobjekte: 

Bereiche, die von Menschen regelmäßig besiedelt sind 
(Wohnen + Arbeiten), zur Erholung genutzt werden, lw. 
Sonderkulturen mit bes. Empfindlichkeit (Wein, Tabak, Ge-
müse) 

 

Lärmschutzwald 

Soll negativ empfundene Geräusche von Wohn-, Arbeits- u. 
Erholungsbereichen durch Absenken des Schalldruckpegels 
dämpfen oder fernhalten. 

Ausweisung von Waldflächen in einer Tiefe von 100 m, an-
grenzend um Lärmquellen (Haupt- u. Nebenverkehrstrassen 
mit einem angenommenen Lärmwirkungsbereich von 1000-
2000 m, sonstige Lärmquellen) und betroffene Schutzgebie-
te (s.o.) 

 

Immissionsschutzwald 

Schützt Wohn-, Arbeits- u. Erholungsbereiche, lw. Nutzflä-
chen + wertvolle Biotope vor nachteiligen Wirkungen durch 
Gase, Stäube, Aerosole u. Strahlen 

Ausgewiesen werden Waldflächen innerhalb definierter 
Wirkungsradien um bekannte Emittenten (analog z. Ab-
standserlass NRW) 
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Erosionsschutzwald 

Waldflächen ab einer Hangneigung von 36% 

Schützt seinen Standort u. benachbarte Flächen vor den 
Auswirkungen von Wasser- u. Winderosionen, Bodenrut-
schungen, Auskolkungen, Erdabbrüchen, Bodenkriechen u. 
Steinschlägen 

 

Trassenschutzwald 

Dient der Abwehr und Minderung von Gefährdungen (auch 
durch Wald) von klassifizierten Straßen und Bahnlinien. 

Waldflächen im Umfeld von 50 m um entsprechende Tras-
sen, bei einer Hangneigung von über 36 % werden 150 m 
ausgewiesen. 

 

Sichtschutzwald 

Soll Objekte, die das Landschaftsbild nachhaltig und emp-
findlich stören, verdecken und vor unerwünschtem Einblick 
schützen 

Waldflächen in einem Radius von 50-200 m um Sicht-
schutzobjekte ς Abhängig von Ausprägung und Lage d. Ob-
jektes 
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Flächen im Erntezulassungsregister 

Dargestellt sind Flächen zur Beerntungsmöglichkeit für forst-
liches Vermehrungsgut, z.B. zur Ernte von Saatgut oder zur 
Gewinnung von Wildlingen oder Stecklingen. 

 

Sonstige Versuchsflächen 

Dargestellt sind verschiedene forstliche Versuchsflächen. 

Abb. 10: Übersicht: Waldfunktionen in der Verbandsgemeinde23 

Unabhängig von den formalen Kriterien ist die Erholungsfunktion bei fast allen Waldgebieten in der 
Verbandsgemeinde bedeutsam. Die Wälder dienen der Feierabend- und Naherholung und sind sehr 
bedeutsam für den naturorientierten Tourismus. 

Waldbedeckung hat darüber hinaus eine besonders günstige Wirkung auf die Sicherung der Menge 
und Güte des Wasserdargebotspotentials. Waldboden bewirkt eine mechanische und biologisch-
chemische Filterung und besitzt eine große Speicherkapazität mit gleichmäßiger Wasserspende. Auf 
dem Gebiet der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan werden den Wäldern zwar keine dezidierten 
Wasserschutzfunktionen zugewiesen, dennoch tragen sie in ihrer Gesamtheit wesentlich zum Schutz 
des Grundwassers bei. 

Auch Klimaschutzfunktion nehmen grundsätzlich alle Waldflächen ein. Die Auswirkungen des Waldes 
auf das regionale Bioklima bestehen in der Dämpfung klimatischer Extreme (Temperaturen, Nieder-
schläge, Wind) sowie in der Erhöhung der vertikalen Luftturbulenz und ςdurchmischung. 

2.4.6 Abbau und Aufschüttungen  
Der Raum der Verbandsgemeinde wird von zahlreichen Steinbrüchen geprägt. Kleinere Steinbrüche 
gab es in frühen Zeiten beinahe in jedem Ort, wie u.a. Auswertungen des Geländemodells zeigen. 
Viele von ihnen sind längst zugewachsen und teils auch verfüllt. Abgebaut wurden vorrangig Hart-
steine, deren Gewinnung von großer wirtschaftlicher Bedeutung war. Ehemalige Abbaugebiete be-
finden sich unter anderem bei Haschbach und Altenglan, in großem Umfang wurde auch am Remigi-

 

23  Waldfunktionsdaten, Stand 07/2022 
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usberg Porphyrit bzw. Kuselit (Basaltgestein) abgebaut. Im Betrieb sind noch die Steinbrüche bei 
Rammelsbach und Pfeffelbach. 

Ende des 18. Jahrhunderts bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurde am Potzberg, vor allem in den Ge-
markungen der Gemeinden Föckelberg und Mühlbach, Quecksilber abgebaut. Der bekannteste und 
größte Betrieb, die Drei-Königs-Zeche, wurde 1868 geschlossen. 

Zudem wurde im Raum Bosenbach Kalk abgebaut. 

2.4.7 Jagd und Fischerei 
Jagd 

Der Schwerpunkt der im Verbandsgemeinderaum überwiegend bejagten Wildarten liegt bei Rehwild 
und Schwarzwild, die Waldgebiete und Feldgemarkungen (nicht befriedete Bezirke) werden neben 
der Regiejagd sowohl als Eigenjagdbezirke als auch als gemeinschaftliche Jagdbezirke an Privatperso-
nen verpachtet. 

Fischerei 
In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, existieren vor allem in den Bachtälern einige künstlich 
angelegte Weiher, die z.T. privat sind oder von verschiedenen Vereinen betrieben werden, wobei es 
sich auch hier bei der Nutzung um das Angeln als Freizeitvergnügen handelt. 

Beim Angeln handelt es sich um eine Sportart, die gesetzlich zur Hege und zur nachhaltigen Nutzung 
von fischereilƛŎƘ ƴǳǘȊōŀǊŜƴ DŜǿŅǎǎŜǊƴ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜǘ ōȊǿΦ ōŜǊŜŎƘǘƛƎǘ ƛǎǘΦ !ƴ ŘƛŜ αƻǊŘƴǳƴƎǎƎŜƳŅǖŜ 
fischerŜƛƭƛŎƘŜ bǳǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ DŜǿŅǎǎŜǊƴά ǎƛƴŘ ŘŀƘŜǊ ōŜǎƻƴŘŜǊǎ ƘƻƘŜ vǳŀƭƛǘŅǘǎŀƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ Ȋǳ ǎǘŜl-
len, zumal der relativ knappe Lebensraum Gewässer auch besonders sensibel auf ökologische Belas-
tungen reagiert. 

Die Bachniederungen, in denen die Angelgewässer durch Anstau künstlich angelegt wurden, sind 
allerdings aufgrund ihrer Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz besonders empfindlich gegen-
über Störungen von außen. Konflikte für die Fischfauna durch Fischbesatz und selektive Befischung 
lassen sich bei verantwortungsvoller Pflege der Gewässer geringhalten. 

2.4.8 Naherholung und Fremdenverkehr  
Die Verbandsgemeinde besitzt mit ihrer vielfältigen und reizvollen Kulturlandschaft zahlreiche Mög-
lichkeiten für landschaftsgebundene Erholung und Freizeit. Wichtige Schwerpunkte sind dabei nicht 
zuletzt der Wildpark und Greifvogelzoo in Potzberg oder die Burg Lichtenberg als größte Burg der 
Pfalz. Aber auch die verschiedenen Seen bei Pfeffelbach, die Wälder, und offenen Höhen mit weiten 
Ausblicken bieten nicht nur Wanderern und Radfahrern, sondern auch Reitern, Anglern etc. viele 
Möglichkeiten. 

Die Erlebbarkeit der Landschaft wird durch zahlreiche lokale und regionale Wander- bzw. Radwan-
derwege wie beispielsweise den Prädikatswanderweg Preußensteig mit der Drachenabflugrampe als 
Aussichtspunkt auf dem Herzerberg oder den Remigius Wanderweg gewährleistet. 

Alle Waldflächen, aber auch die Offenlandbereiche des Verbandsgemeinderaumes sind über das Netz 
der Forst- und Feldwege gut erschlossen und leicht zugänglich. 

Weitere Sport- und Freizeiteinrichtungen, wie beispielsweise das Sport- und Freizeitbad Altenglan 
sind sowohl für die Naherholung der örtlichen Bevölkerung als auch für Touristen von Bedeutung. In 
Altenglan ist zudem einer der Startpunkte der Draisinentour durch das Glantal, welche auf einer 
ehemaligen Bahnstrecke von 40 km über Lauterecken bis nach Staudernheim führt. Die Attraktivität 
spiegelt sich auch in unterschiedlichen Übernachtungsmöglichkeiten wider. Neben Hotels und Pensi-
onen finden sich im Raum der Verbandsgemeinde auch mehrere Ferienwohnungen. 

Der Erhalt, die Pflege und die Weiterentwicklung der besonderen Kulturlandschaft besitzt somit im 
Rahmen der Landschaftsplanung neben dem Schutz der Lebensräume eine besondere Priorität. Da 
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gerade eine intakte Natur eine zunehmende Bedeutung auch für die Erholung besitzt, ist darauf hin-
zuwirken, dass sich beide Aspekte sinnvoll ergänzen. 
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3 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELT UND LAND-
SCHAFT IM IST-ZUSTAND 

Die Beschreibung der Umwelt und Landschaft im Ist-Zustand sowie deren Bewertung bildet die 
Grundlage der weiteren Betrachtungen: Die Qualität und Eigenart eines Landschaftsbildes und die 
Erholungseignung eines Gebietes stehen somit in engem Zusammenhang, weshalb diese Aspekte im 
Folgenden gemeinsam betrachtet werden. 

3.1 Schutzgut Klima und Luft  
Rechtliche Grundlagen in dieser Hinsicht finden sich in § 1 Abs. 3 Nr. 4 Bundesnaturschutzgesetz: 

α½ǳǊ ŘŀǳŜǊƘŀŦǘŜƴ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ [ŜƛǎǘǳƴƎǎ- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind insbeson-
ŘŜǊŜ ώΧϐ пΦ [ǳŦǘ ǳƴŘ YƭƛƳŀ ŀǳŎƘ ŘǳǊŎƘ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ŘŜǎ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊŜǎ ǳƴŘ ŘŜǊ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǇŦƭŜƎŜ Ȋǳ 
schützen; dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung 
wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen; dem Aufbau einer nachhalti-
gen Energieversorgung insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt 
ŜƛƴŜ ōŜǎƻƴŘŜǊŜ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ Ȋǳ ώΧϐΦά 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Potentiellen Folgen des Klimawandels kommt der Betrachtung 
der klimatischen Gegebenheiten eine besondere Rolle zu. 

3.1.1 Bestand 
Global betrachtet liegt der Raum der VG Kusel-Altenglan in einem Übergangsbereich zwischen atlan-
tischem und kontinentalem Klima. Während im Winterhalbjahr häufig atlantische Tiefausläufer auf-
treten, ist das Sommerhalbjahr häufig durch stabile Hochdruckwetterlagen charakterisiert. 

Für die Verbandsgemeinde selbst existieren keine aktuellen offiziellen Klimaaufzeichnungen, es wird 
daher auf Daten des näheren Umfeldes zurückgegriffen. Dementsprechend kann davon ausgegangen 
werden, dass sich die Jahresdurchschnittstemperaturen je nach Höhenlage der Orte zwischen ca. 7,5 
und 9 ° C bewegen. 

 Homburg Kusel 

Temperatur Jan 0,7 -0,2 

Temperatur Juli 16,0 16,4 

Durchschnitt 8,9 7,9 

Tabelle 2: Klimadaten der VG und ihres Umfeldes (Vieljährige Mittelwerte 1961-1990) 24 

Thermische Belastung 
Aufgrund der erheblichen Belastung, die Hitze für das Wohlbefinden und die menschliche Gesund-
heit besitzt, spielt die thermische Belastung gerade der Siedlungsgebiete eine wesentliche Rolle. Das 
Land Rheinland-Pfalz lässt daher seit Beginn der 2000er Jahre über die Temperatur der Landoberflä-
che die jährliche thermische Situation in den Sommermonaten ermitteln. Tendenziell lässt sich aus 
den gewonnenen Daten zwar erkennen, dass hier durchaus deutliche Schwankungen zwischen wär-
meren und kälteren Sommern bestehen, dennoch ist auch klar der Trend zur Er- bzw. Überwärmung 
erkennbar: 

 

24  https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/mittelwerte/temp_6190_akt_html.html?view=nasPublication&nn=16102 
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Nebenstehend eine Zeitreihe der 
Thermalkartierung des Landes25. 
Für die nachfolgende Werteskala 
sind jeweils Messdaten aggregiert, 
die an wolkenfreien Tagen und 
Nächten gewonnen wurden: 

 

 

 

Auch ohne lokale Einzelheiten ist 
bereits aus den Abbildungen der 
deutliche Unterschied der Jahre 
zwischen 2009-2014 und dem 
nachfolgenden Abschnitt  2015-
2020 ablesbar. Waren zuvor die 
warmen Jahre eher die 
Ausnahme, sind inzwischen 
annähernd flächendeckend sehr 
warme bis teils sogar dauerheiße 
Jahre bereits die Regel. 

Abb. 11: Thermalkartierung Rheinland-Pfalz 2009-2020 

 

25  Quelle Übersichten: https://www.kwis-rlp.de/daten-und-fakten/thermalkartierung/ 

https://www.kwis-rlp.de/daten-und-fakten/thermalkartierung/
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Skaliert für den Verbandsgemeinderaum ist nachfolgend aus den oben abgebildeten Reihen das noch 
mäßig warme Jahr 2017 neben das heiße Jahr 2020 gestellt: 

 
2017 

 
2020 

 

Abb. 12: Thermalkartierung Rheinland-Pfalz 2009-202026 

Daran zeigt sich, dass selbst das dünn besiedelte ländliche Hügelland schon im noch vergleichsweise 
kühlen Jahr 2017 nur noch in den höchsten Gebieten als mäßig warm kartiert wurde, während die 
Talräume, in denen der überwiegende Anteil der Siedlungen liegt, bereits warm bis sehr warm wa-
ren. 2020 kann dann der gesamte Verbandsgemeinderaum als mindestens warm gelten, der über-
wiegende Teil ς darunter etliche Siedlungsräume - ist sehr warm oder sogar heiß. Somit werden 
selbst für die vergleichsweise kleinen Orte im Rahmen von planerischen Entscheidungen die Siche-
rung relevanter Kaltluftströme sowie Maßnahmen zur Minderung von Hitzebelastungen zu beachten 
sein. 

Die Niederschlagsmengen variieren zwischen 600-1000 mm/ Jahr. Die meisten Niederschläge fallen 
in den höheren Lagen im Westen der Verbandsgemeinde sowie auf dem Potzberg. 

 

26  Eigene Darstellung WSW & Partner 2022 auf Basis Kartenübersichten der Thermalkartierung: https://www.kwis-rlp.de/daten-und-
fakten/thermalkartierung/ 

https://www.kwis-rlp.de/daten-und-fakten/thermalkartierung/
https://www.kwis-rlp.de/daten-und-fakten/thermalkartierung/
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Niederschlag mm/ Jahr: 

 

Abb. 13: Niederschlagsmengen im Raum der VG Kusel-Altenglan 27 

Die Windverhältnisse im Bereich der VG Kusel-Altenglan spiegeln deutlich die bewegten topographi-
schen Gegebenheiten des Verbandsgemeinderaumes wider. Laut den Winddaten für Rheinland-Pfalz 
liegen sie ς gemessen in einer Höhe von 100 m über Grund - zwischen unter 3,5 m/s in den Tallagen 
und bis zu 7 m/s in den höchsten Lagen. 

Geringfügig größer werden diese Werte, betrachtet man die Windgeschwindigkeiten in einer Höhe 
von 160 m über Grund. 

 

27  Eigene Darstellung WSW& Partner auf Basis WMS-Dienst d. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität RLP 
https://geodienste-wasser.rlp-umwelt.de/geoserver/Niederschlag/wms?Service=WMS&VERSION=1.3.0&Request=GetCapabilities; Zu-
griff 2024/02 
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Abb. 14: Windverhältnisse in der VG Kusel-Altenglan (oben 100 m und unten 160 m. über Grund)28 

Zusammenschau 
Im Zusammenwirken aller oben genannten Einflussfaktoren mit den nicht zuletzt durch das Relief 
bestimmten lokalen Verhältnissen (insbesondere Sonneneinstrahlung/ Verschattung und Windexpo-
sition) ergeben sich daraus kleinklimatische Unterschiede innerhalb der Verbandsgemeinde, die sich 
entsprechend qualitativ auch auf die Vegetationsstandorte auswirken. 

 

28  Eigene Darstellungen WSW & Partner auf Basis von Daten des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität 
https://mkuem.rlp.de/de/themen/energie-und-strahlenschutz/erneuerbare-energien/windenergie/, Zugriff 03/2022 

Mittlere Windgeschwin-
digkeit [m/s]: 

 

 

 

https://mkuem.rlp.de/de/themen/energie-und-strahlenschutz/erneuerbare-energien/windenergie/
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Diese lokalklimatisch differenzierten Gebiete werden allgemein als Klimatop bezeichnet und be-
schreiben die kleinräumigen Gegebenheiten eines Raumes, wobei eine konkrete oder sogar parzel-
lenscharfe Abgrenzung in aller Regel kaum möglich ist. Einflussgrößen sind neben den naturräumli-
chen Gegebenheiten wie der Geländeform oder der Vegetation insbesondere anthropogene Aspekte, 
wie z.B. die Landnutzung, Dichte der Bebauung oder der Grad einer Versiegelung. Standardisiert 
werden vor allem die folgenden Klimatope29 differenziert, bzw. für den Planungsraum lokalisiert, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass dies eine deutliche Verallgemeinerung darstellt und auch klein-
räumig weitere erhebliche Unterschiede auftreten können. Genauere Betrachtungen diesbezüglich 
sind auf der Ebene der Landschaftsplanung allerdings nicht möglich. 

Typ Charakteristik Vorkommen im Plangebiet 

Freiland-
Klimatope 

Äcker, ausgedehntes Grünland, Freiflächen 
mit geringem Gehölzbestand) weitgehend 
windoffen, stark ausgeprägter, ungestörter 
Tagesgang von Temperatur und Feuchte, 
starke Frisch- und Kaltluftproduktion 

Wiesen, Weiden und Äcker der Verbandsgemein-
de 

Wald-
Klimatope 

Niedrige Windgeschwindigkeiten, geringer 
Tagesgang von Temperatur- und Feuchte 
(geringe tägliche Aufheizung durch hohe 
Verschattung, schwache nächtliche Abküh-
lung durch die Abschirmung des Blätter-
dachs), Starke Verdunstungswirkung. Hohe 
Filterwirkung für Luftschadstoffe (insbes. 
Stäube). Entstehungsgebiete für Kaltluft. 
Wirkt bei geeigneter Topographie ausglei-
chend auf dicht bebaute Areale und dient 
insgesamt als Erholungs- und Regenerati-
onsraum. 

Alle Waldgebiete 

Grünanlagen- 
oder Park-
Klimatope 

Ähneln Freiland- oder je nach Ausprägung 
auch Waldklimatopen, wirken durch Kalt- 
und Frischluftproduktion, das Binden von 
Luftschadstoffen und eine erhöhte Verduns-
tungsrate ausgleichend auf die nähere Um-
gebung, wobei ihre lokale Wirkung von ihrer 
Größe sowie der Baustruktur und ςDichte 
ihres Umfelds abhängt. 

Umfangreichere Grünanlagen im Siedlungszu-
sammenhang, insbesondere in den größeren 
Orten der Verbandsgemeinde. (z.B. Naherho-
lungsgebiete wie Parkanlagen und Friedhof in 
Rammelsbach) 

Gewässer-
Klimatope 

Gleichen Temperaturextreme aus, hohe 
Feuchte. Geringer Tagesgang der Tempera-
turen. Die Wirkung auf die Umgebung hängt 
wesentlich ab von der Größe des Gewäs-
sers. 

Kleinere und größere Weiheranlagen der VG, 
aufgrund ihrer geringen Größe ist eine Wirkung 
jedoch bestenfalls nur im unmittelbaren Umfeld 
zu erwarten. 

Gartenstadt/ 
Dorf-
Klimatope 

Meist offene, max. 1-3-geschossige Bebau-
ung und niedriger Versiegelungsgrad. Ver-
gleichsweise großzügige Grün- und Freibe-
reiche wirken ausgleichend und sorgen für 
nächtliche Abkühlung und Durchlüftung. 
Übergangsbereiche zwischen Freiland- und 
Stadtklimatopen. 

Nahezu alle Siedlungsflächen der kleineren Orts-
gemeinden, Baugebiete mit geringer Siedlungs-
dichte 

Stadtrand-
Klimatope 

Meist dichtere, aber noch niedrige, max. 3-
geschossige Bebauung, niedrigere Windge-
schwindigkeit und Luftfeuchte, stärkerer 
Tagesgang der Temperatur. Aufgrund höhe-
rer Versiegelungsrate und gebremsten 

Dichter bebaute innerörtliche Strukturen in eini-
gen Altortbereichen. 

 

29  Vgl.: https://www.staedtebauliche-klimafibel.de 
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Windgeschwindigkeiten bzw. Durchlüf-
tungsraten eingeschränkte nächtliche Ab-
kühlung. 

Stadt(kern)- 
Klimatope 

Dichte und hohe Bebauung, teils hohe Ver-
siegelungsraten durch Verkehrsflächen, 
geringer Anteil von Grün- und Freiflächen. 
Die allgemein niedrige Windgeschwindigkeit 
kann durch Düsenwirkung (Böen) lokal deut-
lich verstärkt werden. Starke Überwärmung 
durch hohe Wärmespeicherkapazität der 
Baukörper geringe Verdunstung und die 
όαǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜ ²ŅǊƳŜƛƴǎŜƭύΦά ƭǳŦǘƘȅƎƛŜƴƛǎŎƘŜ 
Belastung durch lokale Emissionen möglich 
(Verkehr, Gewerbe). 

In den verhältnismäßig kleinen Orten der VG sind 
keine Stadtkern-Klimatope zu erwarten. 

Gewerbe-
Klimatope 

Hohe Flächenversiegelung, erhöhter Schad-
stoff- und Abwärmebelastung. Verändertes 

Windfeld durch großvolumige Baukörper. 

Gewerbegebiete der Verbandsgemeinde ς hier 
sind allerdings die entsprechenden Wirkmecha-
nismen aufgrund ihrer jeweils insgesamt ver-
gleichsweise geringen Größe nur sehr schwach 
ausgeprägt zu erwarten. 

Tabelle 3: Klimatope 

Der Austausch zwischen einzelnen Klimatopen läuft in der Regel über sog. Leitbahnen. Ihr Verlauf, 
ihre Mächtigkeit und die entsprechende Bedeutung für das Siedlungsklima hängen in ihrer Wirksam-
keit ab von der Bebauung, der Vegetation und der Geländeform insgesamt, da bodennahe Kaltluft 
prinzipiell dem Gelände hangabwärts folgt, dabei allerdings auf die jeweiligen Hinderniswirkungen 
individuell reagiert. Bedeutende Luftleitbahnen sind daher insbesondere offene Freilandbereiche, 
Gewässer oder sonstige offene Strukturen. Sie besitzen somit erhebliche Bedeutung für die Frisch-
luftversorgung der Siedlungsbereiche. Auch breite, offene Verkehrsräume können zum Luftaustausch 
beitragen, wobei hier allerdings zu berücksichtigen ist, dass sie die Luft ggf. mit Schadstoffen anrei-
chern und sich im Tagesverlauf teils extrem aufheizen. 

Werden Kaltluftbahnen gebremst (Geländemulden, Hindernisse), können sich im Staubereich aller-
dings auch sog. Kaltluftseen bilden, in denen nicht zuletzt eine erhöhte Spätfrostgefahr droht. 

Konkrete Aussagen über Verlauf und Mächtigkeit der Luftleitbahnen und damit auch eine fundierte 
Bewertung bzw. darstellerische Hervorhebung einzelner Leitbahnen sowie die individuelle Bedeu-
tung einzelner Kalt- und Frischluftproduktionsflächen sind aufgrund der sehr differenzierten lokalen 
Gegebenheiten im Verbandsgemeinderaum ohne tiefergehende gutachterliche Untersuchungen 
allerdings fachlich nicht vertretbar. 

3.1.2 Beurteilung der Leistungs - und Funktionsfähigkeit und der Emp-
findlichkeit gegenüber B eeinträchtigungen  

Auch wenn die siedlungsklimatischen Bedingungen in der Verbandsgemeinde noch überwiegend als 
unkritisch angesehen werden können, sind vor dem Hintergrund zu erwartender Klimawandelfolgen 
gerade auch im Bezug zu den Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse aber auch anderen 
Raumnutzungen Konflikte und Fragestellungen planerisch zu betrachten. Viele davon sind auf lokaler 
Ebene nicht zu beeinflussen, lokalklimatisch können planerische Maßnahmen allerdings durchaus 
Problemlagen minimieren oder auch verschärfen. Dies gilt gerade für die Aspekte: 

Á Luftreinheit (Immissionsschutz), 

Á Sicherung von Kaltluftentstehungsgebieten, frischluftproduzierende Flächen und Kaltluftabfluss-

bahnen, 

Á Wirkung und Bedeutung der Klimatope, Empfindlichkeit. 
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Die Wälder haben grundsätzlich eine hohe Bedeutung als klimatischer Ausgleichsraum. Sie dienen 

der Frischluftproduktion und als Luftfilter. Sie bremsen extreme Windströmungen und führen der 

Atmosphäre durch einen kontinuierlichen Wasserdampfstrom Feuchtigkeit zu. Andererseits bewirkt 

die insgesamt geringere Windgeschwindigkeit auch, dass die Luftströmungen von den Hängen 

schwächer ausgeprägt sind, als sie bei offenem Gelände wären, das mindert zu einem gewissen Teil 

die Kaltluftströme, die Potentiell im Sommer ausgleichend auf Siedlungsgebiete wirken könnten. 

Andererseits bremsen sie jedoch auch Windgeschwindigkeiten und filtern Stäube und Schadstoffe. 

Sie tragen zudem auch visuell zum gesunden Wohnumfeld bei. Gerade die klimatischen Veränderun-

gen der vergangenen Jahre haben auch für die Wälder im Verbandsgemeinderaum zu erheblichen 

Belastungen geführt, da etliche Baumarten empfindlich auf die sommerliche Wärme und langanhal-

tende Trockenheit reagieren. Zusammen mit der hohen Bedeutung der Wälder ist daher von einer 

hohen Empfindlichkeit auszugehen. 

Die Bachtäler sind wie auch die offenen Hänge wichtige Leitbahnen für Kaltluft, wobei dieser Effekt 
innerhalb der Waldgebiete allerdings deutlich abgebremst verläuft. Dennoch besitzen diese Leitbah-
nen für den klimatischen Ausgleich besondere Relevanz, ihre Offenhaltung ist daher von erheblicher 
Bedeutung. 

Kleinräumig wirken auch die stehenden Gewässer temperaturausgleichend auf ihr Umfeld, sie dämp-
fen im Sommer die Aufheizung und wirken in kalten Winterzeiten als Wärmekörper, tragen allerdings 
nicht zuletzt in Talräumen auch zur Nebelbildung bei. Die meisten der stehenden Gewässer des Pla-
nungsraumes besitzen diesbezüglich aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer Lage abseits von Sied-
lungen nur geringfügige Wirkungen. 

Die Landwirtschaftlichen Flächen sind ebenfalls als Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete von sehr 
hoher Bedeutung. Sie gleichen durch ihre Nähe zu vielen Siedlungsgebieten die dortigen Belastungen 
aus und sind daher dauerhaft zu sichern. Für weitere Siedlungs- und Verkehrsflächen sollten sie nur 
in geringstmöglichem Umfang in Anspruch genommen werden. 

Die Siedlungsflächen sind Wärmeinseln in der Landschaft, dabei kann angenommen werden, dass die 
Belastungen mit zunehmender Bebauungsdichte ansteigen. Tagsüber speichern Wände und Dächer 
und sonstige versiegelte Flächen Wärme, die während der kalten Nachtstunden wieder an die Umge-
bung abgegeben wird. Dazu kommt in den besonders dicht bebauten Gebieten die im Vergleich zur 
Straßenbreite hohen Gebäude, die zwar am Tag durch eine Schattenwirkung zu stellenweise geringe-
rer Temperatur führen, in der Nacht allerdings auch weniger Wärmeenergie wieder nach oben ent-
weichen lassen. 

Die insgesamt verminderte Luftzirkulation durch die Bebauung führt zudem zu einer Erhöhung der 
Schadstoff- und Staubkonzentration in der Luft aus Hausbrand und Emissionen des Verkehrs. 

Innerhalb der Siedlungsgebiete kann daher in Abhängigkeit der jeweiligen baulichen Dichte sowie der 
unterschiedlichen Belastung durch Verkehrsimmissionen von unterschiedlichen Bereichen der Emp-
findlichkeit ausgegangen werden. Besonders relevante Einzelthemen werden nachfolgend gesondert 
beurteilt: 

Immissionen und Luftreinhaltung 
Aus lufthygienischen Gründen ist in klimatisch bedeutsamen Gebieten darauf zu achten, dass Anla-
gen mit schädlichen und störenden Emissionen die bodennahen Luftströmungen in ihrem Verlauf 
nicht behindern oder mit Schadstoffen belasten. Derzeit sind keine lufthygienisch bedeutsamen Be-
triebe in der VG Kusel-Altenglan vorhanden30. Bei zukünftigen Ansiedlungen ist insbesondere vor 
dem Hintergrund der lokalklimatischen Besonderheiten auf geeignete Gegenmaßnahmen zu achten. 

Auf den überregionalen Schadstoffeintrag hat die örtliche Landschaftsplanung jedoch keinen Einfluss. 
Örtliche Emissionen durch die Gewerbebetriebe können nur durch Filter oder Produktionsumstellun-

 

30  http://www.umweltatlas.rlp.de/; Zugriff: 05/2022 
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gen reduziert werden. Gebäudeheizungen werden voraussichtlich in den kommenden Jahren sukzes-
sive immer mehr auf umweltverträgliche Energiequellen wie z.B. Solartechnik und/ oder Wärme-
pumpen umgestellt werden. Schadstoffbelastungen durch den Verkehr werden voraussichtlich eben-
falls infolge einer zunehmenden Nutzung von Elektromobilität schrittweise abnehmen, wobei zu be-
rücksichtigen ist, dass ein Teil der Belastungen nicht allein von der Verbrennung herrührt, sondern 
auch Feinstoffe wie Reifenabrieb etc., umfasst.  

Im Rahmen lokaler Betrachtungen ist nicht zuletzt die Frage nach der Empfindlichkeit gegenüber 
Schadstoffeintrag und Schadstoffanreicherung von Bedeutung. Beurteilungsgrundlage bilden die 
Häufigkeit des Auftretens von Smogsituationen (Inversionswetterlagen) sowie die Fähigkeit von 
Morphologie und Vegetation, Immissionsschutzfunktionen zu übernehmen. 

Inversionswetterlagen entstehen vor allem in den Wintermonaten. Zwar bilden sich von Juni bis Ok-
tober strahlungsbedingt Bodeninversionen am häufigsten aus, lösen sich aber durch die Sonnenein-
strahlung bereits in den Morgenstunden rasch wieder auf. Im Winter dagegen sind die Bodeninversi-
onen stärker und zudem häufig mit Bodennebel verbunden. Auch tritt der Bodennebel bevorzugt in 
Tal- und Muldenlagen auf. Besonders in den feuchten Niederungen der Bachtäler bildet sich Nebel 
früher und dauert im Verhältnis länger an als in benachbarten Gebieten. Dementsprechend besteht 
hier eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Luftschadstoffanreicherungen, wovon vor allem die inner-
halb dieser Täler gelegenen Orte betroffen sind. 

Neben den Siedlungen, die zwar ς abgesehen von Grünflächen ς keinerlei klimatische Ausgleichsleis-
tungen übernehmen, aber dennoch hoch empfindlich gegenüber Schadstoffen sind, werden alle Be-
reiche, die aufgrund ihrer Struktur und Vegetation Belastungen entgegenwirken bzw. mindern, als 
hoch empfindlich eingestuft. Dies sind in erster Linie Wälder, Kaltluftentstehungsgebiete wie z.B. 
Hänge mit überwiegend Acker-/ Grünlandnutzung sowie Kaltluftleitbahnen. 

3.1.3 Entwicklungstendenzen  
Da die zukünftigen klimatischen Gegebenheiten der Verbandsgemeinde zum großen Teil von groß-
räumigen und globalen Entwicklungstendenzen bestimmt werden, ist auch hier mit den Auswirkun-
gen der Erderwärmung zu rechnen, die sich in einer Erhöhung der Durchschnittstemperaturen, einer 
zunehmenden Häufung von sommerlichen Starkregenereignissen und milderen Wintern zeigen wird. 

Während es im Sommer also deutlich weniger regnen kann, wird es im Winter voraussichtlich mehr 
Niederschläge geben. 

Als Folge des Treibhauseffekts werden bis ca. 2050 insbesondere31: 

Á die Anzahl heißer Tage (über 30°C) und Sommertage (über 25°C) deutlich zunehmen, 

Á sommerliche Trockenperioden länger andauern, 

Á sommerliche Starkregenereignisse mit lokalen Überschwemmungen zunehmen, 

Á Westwetterlagen, mit höheren Niederschlägen vor allem im Winter zunehmen, 

Á Niederschlag im Winter vermehrt als Regen und weniger als Schnee fallen, 

Á weniger Frosttage (Tiefsttemperatur unter 0°C) und Eistage (Dauerfrost) auftreten. 

Beobachtet werden konnte bereits ein wesentlicher Anstieg der Temperaturen, der auch den Raum 
der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan betrifft:  

 

31  Vgl. http://www.kwis-rlp.de/de/klimawandelfolgen/wasserhaushalt/ i.V.m. Klimawandel im Süden Deutschland 2016 

(https://www.kliwa.de/_download/broschueren/KLIWA-Broschuere-2016-d.pdf) 
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Abb. 15: Vergleich langjähriges Mittel der Jahrestemperatur in RLP32 

Während die Höhenlagen sich noch scheinbar im gleichen Temperatursegment bewegen (kleinere 
Änderungen werden von der Grafik nicht abgebildet), sind die Änderungen für die Tallagen bereits 
deutlich zu sehen. (s. auch Kap. 3.1.2) 

Dies lässt auch eine Verschärfung insbesondere der thermischen Belastung zumindest dichter bebau-
ter Innerortslagen der Siedlungen erwarten, die durch die Versiegelung weiterer Flächen innerhalb 
der Orte und ihrem Umfeld noch verschärft werden wird, sofern nicht wertvolle Grünbestände ge-
schont werden und wertvolle Luftaustauschbahnen erhalten bleiben. 

Aufgrund fehlender tragfähiger Daten für den Verbandsgemeinderaum ist daher darauf hinzuweisen, 
dass im Rahmen zukünftiger Planungen diese Fragestellungen einzelfallbezogen zu betrachten sein 
werden, sofern die Lage und Struktur neuer Raumnutzungen relevante siedlungsklimatische Auswir-
kungen vermuten lassen. 

Weiterhin sind deutliche Veränderungen der Niederschlagsverhältnisse zu erwarten. Zu beobachten 
waren gerade in den vergangenen Jahren zwar keine relevanten Rückgänge der Niederschlagsmen-
gen insgesamt, aber vor allem lange sommerliche Trockenperioden, wobei aufgrund ausgetrockneter 
Böden auch stärkere Niederschläge in Herbst- und Wintermonaten die Defizite nicht mehr ausglei-
chen konnten. Dies hat vor allem relevante Folgen für die Vegetation. Nicht nur waren im Bereich der 
Landwirtschaft teils erhebliche Ernteeinbußen die Folge, sondern gerade auch die Wälder sind zu-
nehmend in ihrem Bestand bedroht. Viele der Baumarten sind an die neuen Verhältnisse nicht ange-
passt und haben erhebliche Schäden erlitten. Zudem erhöht die hohe Trockenheit signifikant auch 
die Gefahr von Waldbränden. Auf der anderen Seite wird eine Zunahme von Starkregenereignissen 
erwartet, die ς wie sie bereits ebenfalls in den vergangenen Jahren gehäuft beobachtet werden 
konnten. 

 

32  Vgl. http://www.kwis-rlp.de/de/daten-und-fakten/klimawandel-vergangenheit/#user_download_pi1-climateparameter; Zugriff: 10/ 
2020 
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Abb. 16: Entwicklung von Dürren im Gesamtboden innerhalb der Vegetationsperioden33 

Die zu erwartenden Klimaänderungen wirken sich dabei voraussichtlich auf nahezu alle Schutzgüter 
aus und werden daher jeweils separat in den Einzelkapiteln betrachtet. 

3.2 Schutzgut Boden 
Der Boden ist Teil der obersten belebten Erdkruste und wird nach unten durch sein Ausgangsgestein, 
nach oben durch eine Vegetationsdecke oder die Atmosphäre begrenzt. Er entsteht aus der durch 
Pflanzen und Tiere unterstützten Verwitterung seines Ausgangsmaterials und bietet als Ökosystem 
Tieren und Pflanzen Lebens- und Wurzelraum. Bodenart und -typ sind abhängig vom Ausgangsmate-
rial und von klimatischen Gegebenheiten. Durch Klimaänderungen oder anthropogenen Einfluss 
kommt es zu Änderungen der Bildungsdynamik, andererseits besitzen die Bodenarten ihrerseits er-
heblichen Einfluss auf das biotische und landwirtschaftliche Ertragspotential und den Wasserhaushalt 
sowie ihre Empfindlichkeit hinsichtlich der Abpufferung von Umwelteinflüssen. Böden erfüllen folg-
lich im Ökosystem Erde wichtige Aufgaben und gehören zu den schätzenswertesten und wertvollsten 
Naturgütern. 

α!ƭǎ ƎǊǳƴŘƭŜƎŜƴŘŜǎ ½ƛŜƭ ŘŜǎ .ƻŘŜƴǎŎƘǳǘȊŜǎ ƛǎǘ ƛƳ .ǳƴŘŜǎ-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) festgelegt, 
die vielfältigen Funktionen des Bodens nachhaltig zu schützen, indem der Boden in seiner Leistungs-
ŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ǳƴŘ ŀƭǎ CƭŅŎƘŜ ŦǸǊ bǳǘȊǳƴƎŜƴ ŀƭƭŜǊ !Ǌǘ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎ Ȋǳ ŜǊƘŀƭǘŜƴ ƻŘŜǊ ǿƛŜŘŜǊƘŜǊȊǳǎǘŜƭƭŜƴ ƛǎǘΦά34 
Auch im Baugesetzbuch ist der Schutz des Bodens vor allem durch die §§ 1 und 1a verankert. 

Dieser Forderung wird bei der Betrachtung des Bodens nachgegangen. Um diese Forderung zu erfül-
len, müssen 

Á der Bodenverbrauch reduziert und 

Á vorhandene Schädigungen eingestellt werden, 

Á Art und Intensität der Bewirtschaftung von Wald und Flur den ökologischen Standortbedingun-

gen angepasst sein, 

Á eine vielfältige, räumlich und zeitlich abwechslungsreiche Bodennutzung, insbesondere durch 

Mischkulturen oder durch die Umwandlung von großflächigen Monokulturen in Mischkulturen 

oder durch Zwischenpflanzungen mit reichhaltiger, naturnaher Zusammensetzung angestrebt 

werden, 

 

33   Vgl. Helmholz-Zentrum für Umweltforschung, Dürremonitor: https://www.ufz.de/ https://www.ufz.de/, Zugriff 2022/01 
34  Vgl. Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz: http://www.mwkel.rlp.de/Bodenschutz/, Zugriff: 

02/2018 
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Á der Verlust an belebter Bodensubstanz so gering wie möglich gehalten werden, 

Á Überbauung aller Art nach Möglichkeit auf Böden konzentriert werden, die aus land- und forst-

wirtschaftlichen sowie landespflegerischen Gründen weniger schutzbedürftig sind, 

Á bei nicht mehr oder nur noch unzureichend ökonomisch nutzbaren Flächen mit geringer Boden-

güte, wo es den Zielen des Naturschutzes dient, eine gelenkte natürliche Sukzession ermöglicht 

werden. 

3.2.1 Bestand 
Der Boden ist Teil der obersten belebten Erdkruste und wird nach unten durch sein Ausgangsgestein, 
nach oben durch eine Vegetationsdecke oder die Atmosphäre begrenzt. Er entsteht aus der durch 
Pflanzen und Tieren unterstützten Verwitterung seines Ausgangsmaterials und bietet als Ökosystem 
Tieren und Pflanzen Lebens- und Wurzelraum. Bodenart und -typ sind abhängig vom Ausgangsmate-
rial und von klimatischen Gegebenheiten. Durch Klimaänderungen oder anthropogenen Einfluss 
kommt es zu Änderungen der Bildungsdynamik, andererseits besitzen die Bodenarten ihrerseits er-
heblichen Einfluss auf das biotische und landwirtschaftliche Ertragspotential und den Wasserhaushalt 
sowie ihre Empfindlichkeit hinsichtlich der Abpufferung von Umwelteinflüssen. Böden erfüllen folg-
lich im Ökosystem Erde wichtige Aufgaben und gehören zu den schätzenswertesten und wertvollsten 
Naturgütern. 

Geologie 
Für das Verständnis des Bauplans der Landschaft und der Entstehungsprozesse, die zu den Grundla-
gen der heutigen Böden führen, ist eine das engere Plangebiet überschreitende Darstellung der geo-
logischen Vorgänge erforderlich. Gerade die naturräumlichen Unterschiede der Verbandsgemeinde, 
die bis heute die Struktur und die Landnutzungen des Plangebietes erheblich beeinflussen, liegen in 
den geologischen Entstehungsprozessen begründet. 

Das Gebiet der Verbandsgemeinde innerhalb des Saar-Nahe-Berglandes wird von unterschiedlichen 
geologischen Schichten aufgebaut. In die Saar-Nahe-Senke, entstanden im Zusammenhang mit der 
variszischen Faltung im Oberdevon, sedimentierte im Verlauf des Karbons und Perms das im Schie-
fergebirgsraum erodierte Material und baute sich zu umfangreichen Schichten unterschiedlicher 
Sedimentgesteine auf. 

In den Uferzonen und Deltamündungen damaliger Flüsse entstanden ausgedehnte Sumpfwaldmoo-
re, aus denen im Verlauf von Inkohlungs- und Sedimentationsprozessen allmählich die Flöze der saar-
ländischen Steinkohle entstanden, deren Ausläufer auch in den Verbandsgemeinderaum hineinra-
gen, wenngleich hier keine abbauwürdige Mächtigkeit mehr vorliegt. 

Im Lauf des Rotliegenden kam es im Saar-Nahe-Gebiet zu starken tektonischen Bewegungen und 
magmatischen Erscheinungen. Entlang der zentralen Achse der Saar-Nahe Senke erhob sich das Pfäl-
zer Sattelgebirge, so dass sich die darüberliegenden Schichten anhoben, schrägstellten und gegenei-
nander verschoben. Durch diese Hebungsprozesse bildeten sich durch subvulkanische Prozesse auch 
die bis heute die Landschaft prägenden Kuppen vom Potzberg, über den Königsberg bis hin zum 
deutlich entfernten Donnersberg, wobei sich der Gesteinsaufbau jeweils unterscheidet. Der Potzberg 
besteht aus Sandsteinen und Konglomeraten des Oberkarbons, während der Herrmannsberg wie 
auch die im Raum der Nachbarverbandsgemeinde liegenden Kuppen von Selberg und Königsberg aus 
Rhyolith aufgebaut sind. 
Im Verlauf der Hebungsprozesse kam es zu etlichen Brüchen und Verwerfungen, so dass heute im 
Gebiet der Verbandsgemeinde und ihrer Umgebung über verhältnismäßig geringe Strecken häufig 
wechselnde Gesteinsschichten anstehen. Sowohl die bereits deutlich früher durch vulkanische Pro-
zesse entstandenen und durch Sedimentation wieder bedeckten differenzierten Gesteine wie Mag-
matite, Plutonite und Metamorphite, darunter der nach der Stadt Kusel benannte Kuselit traten da-
bei hervor, wie auch die differenzierten Sedimentgesteine. Aber auch die Erz- und Quecksilbervor-
kommen des Raumes gehen letztendlich auf diese Prozesse zurück.  
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Vulkanischen Ursprungs sind auch die markanten Bastionen ŘŜǊ αtǊŜǳǖƛǎŎƘŜƴ .ŜǊƎŜάΣ welche sich 
entlang der nordwestlichen Verbandsgemeindegrenze erstrecken, wo die Baumholder Platte steil 
über eine teils mehr als 200m hohe Randstufe nach Südosten hin abfällt.  

Geologische Verhältnisse im Raum der Verbandsgemeinde 

 

 

Permokarbon, Rotliegend Wechsellagerung aus grauem Ton, Silt- und Sandstein, Konglo-
merat, Tuff und Kalkstein 

 

Permokarbon, Rotliegend Wechsellagerung aus vorwiegend grauem, teilweise rotem Ton, 
Silt- und Sandstein, Konglomerat, Tuff, Kalkstein und Kohle 

 

Permokarbon, Rotliegend Wechsellagerung aus rotem Ton, Silt- und Feinsandstein, ge-
bietsweise äolischer Fein- bis Mittelsandstein 

 

Permokarbon, Oberkarbon Wechsellagerung aus vorwiegend grauem oder roten Ton, Silt- 
und sandstein, vereinzelt Tuff, Kalkstein und Kohle 

 

Permokarbon, Magmatite der 
Nahe-Subgruppe 

Basische bis intermediäre Effusiva, basaltischer Andesit/ An-
desit, subophisches bis intergranulares Gefüge 

 

Permokarbon, Magmatite der 
Nahe-Subgruppe 

Intermedäre bis basische Intrusiva, basaltischer Andesit und 
theolytischer Basalt, Plagioglas, wenig Pyroxen 

 

Perm, Permokarbon, Magmatit 
der Nahe-Subgruppe 

Saure bis intermediäre Inrusiva, Rhyolith, Dazit bis Alkalifeld-
spat-Trachyt 

 

Quartär, Pleistozän-Holozän Fluviatile Sedimente, ungegliedert (Auen- und Hochflutsedimen-
te, z.T. Abschwemmmassen, Schwemmfächer-, Schwemmke-
gelsedimente, z.T. umgelagerte vulkanoklastische Sedimente 

Abb. 17: Geologische Verhältnisse in der VG Kusel-Altenglan35 

 

35  Eigene Grafik WSW & Partner auf Basis WFS-Dienst des LA für Geologie und Bergbau, URL: https://mapserver.lgb-rlp.de/cgi-
bin/mc_guek300?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities, i.V.m. https://mapclient.lgb-rlp.de/ Zugriff 03/2022 

https://mapserver.lgb-rlp.de/cgi-bin/mc_guek300?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities
https://mapserver.lgb-rlp.de/cgi-bin/mc_guek300?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities
https://mapclient.lgb-rlp.de/
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Relief 
Die geologische Entstehungsgeschichte ist unmittelbar ursächlich für die heutigen Geländeverhältnis-
se bzw. das ausgeprägte Relief der Verbandsgemeinde aus dem auch die abwechslungsreichen Land-
schaftsbilder resultieren. Das Relief der Verbandsgemeinde folgt erkennbar den oben beschriebenen 
geologischen Entstehungsprozessen von Sedimentations- und Auffaltungsverläufen einerseits, als 
auch den Abtragungen und Formenbildung seit der Entwicklung des heutigen Gewässernetzes.  

Die markanten Kuppen von Potzberg und Herrmannsberg sind wie oben bereits beschrieben Zeugen 
des Vulkanismus während der Hebung des Pfälzer Sattelgewölbes. Auch die dabei schräggestellten 
Schichten tragen bis heute zu einem vielfältigen Landschaftsrelief bei.  

Bemerkenswert im Verbandsgemeinderaum sind u.a. verschiedene sehr markante schmale Rücken 
bzw. Sporne, darunter der Lichtenberg, auf dem die gleichnamige Burg errichtet wurde oder der Re-
migiusberg, welche sich beide klar von den angrenzenden Tälern, aber auch den übrigen eher abge-
rundeten Kuppen ihrer Umgebung abheben.  

Unverwechselbare Leitlinien sind auch die ebenfalls oben bereits erwähnten besonders prägnanten 
Kanten der Preußischen Berge, welche nicht nur den vorgelagerten Landschaftsraum prägen, son-
dern zudem auch visuell die ehemalige Grenze zwischen Bayern und Preußen repräsentieren. 

Aber auch das Gewässernetz hat durch die permanenten Erosionsprozesse erkennbar deutlich zur 
Formbildung des heutigen Relief beigetragen. Die zahlreichen Taleinschnitte in dem gewellten Ge-
lände sind vorrangig auf diese Vorgänge zurückzuführen. Nicht zuletzt der Glan hat erheblichen An-
teil an den heutigen Landschaftsformen. 

Insgesamt bewegen sich die Geländehöhen zwischen 585 m. ü. NN auf dem Herzerberg und der nied-
rigsten Stelle mit rund 190 m ü. NN im Flusstal des Glans. 
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Abb. 18: Geländeform und Höhenrelief in der VG Kusel-Altenglan und ihrer Umgebung 36 

Geologische Risiken 

Radon 

Geologische Risiken können u.a. in Form einer erhöhten Radonkonzentration der Bodenluft auftre-

ten. Bei Radon handelt es sich um ein gasförmiges Zerfallsprodukt das fast überall in der Erdkruste in 

geringen Mengen natürlich vorkommenden Urans. Radon gilt neben Rauchen als der größte Risiko-

faktor für Lungenkrebs. Durch Risse, Fugen oder Rohre im Fundament kann es in Gebäude gelangen 

und sich dort in der Raumluft anreichern. Vom Menschen wird eine erhöhte Radonkonzentration 

nicht wahrgenommen. Durch Lüften kann die Radonkonzentration, die im Keller bzw. im untersten 

Stockwerk am höchsten ist und mit zunehmendem Abstand zum Boden abnimmt, reduziert werden. 

Dies reicht jedoch nicht immer aus, um die von verschiedenen Institutionen wie der Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) oder der Deutsche Strahlenschutzkommission (SSK) empfohlenen Werte für 

 

36  Eigene Darstellungen WSW & Partner auf Grundlage des Digitalen Geländemodell DGM1, erhalten durch die Verbandsgemeinde 
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Wohnräume einzuhalten, die zwischen 100 - 300 Bq/m³ liegen. Einen klar definierbaren Schwellen-

wert, ab dem das Vorkommen von Radon in der Raumluft als ungefährlich für die menschliche Ge-

sundheit einzuschätzen ist, existiert nicht. Die Radonkonzentration der Bodenluft gibt einen ersten 

Hinweis darauf, ob vor dem Bau von Wohngebäuden Bodenmessungen in Betracht gezogen werden 

sollten und inwieweit bauliche Maßnahmen zur Radonreduktion angezeigt sein können. Die Kartie-

rung des Radonpotentials wie sie in der folgenden Abbildung für die VG Kusel-Altenglan abgebildet 

ist, eignet sich allerdings nicht dazu, unmittelbar Empfehlungen für einzelne Bauvorhaben abzuleiten. 

Insbesondere dort, wo ein lokal hohes RadonPotential nur in auf die nähere Umgebung tektonischer 

Kluftzone beschränkt ist, variieren die Radonwerte in der Bodenluft erheblich von Grundstück zu 

Grundstück. Ab einem Potential von 400 ς 1000 kBq/m³ ist es jedoch grundsätzlich empfehlenswert, 

vor Baubeginn die tatsächliche Belastung zu messen. Bei einer Potentiellen Konzentration von über 

1000 kBq/m³ ist eine solche Untersuchung dringend anzuraten. In Bezug auf Bestandsgebäude kann 

das RadonPotential eines Gebiets Hinweise darauf geben, ob eine Messung der Raumluft sinnvoll 

ist.37 

 

Abb. 19: RadonPotential in der VG Kusel-Altenglan38 

Hangstabilität 
Das Landesamt für Bergbau und Geologie verzeichnet in seiner Datenbank für Teilbereiche der Ver-
bandsgemeinde Rutschungsereignisse. Die Verortung erfolgt über eine grob gerasterte Darstellung. 
Bei baulichen Maßnahmen in den gekennzeichneten Gebieten ist daher eine entsprechende gut-
achterliche Klärung Potentieller Risiken zu empfehlen. 

 

37  Vgl. Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz, https://lfu.rlp.de/de/arbeits-und-immissionsschutz/radoninformationen/, Zugriff: 05/2019 
38  Eigene Darstellung WSW & Partner auf Grundlage http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=18i.V.m DLM ©GeoBasis-DE / 

LVermGeoRP<07/2022>http://www.lvermgeo.rlp.de/ 
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Abb. 20: Hangrutschereignisse im Verbandsgemeinderaum39 

 

39  Grafik: Online-Karte des Landesamtes für Geologie und Bergbau RLP: Kartenviewer (lgb-rlp.de), Abruf 07/2022 
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Bodenstruktur und ςqualität 
In der Bodenkunde werden den Gesteinen bestimmte Böden zugeordnet, die sich in der Regel darauf 
entwickeln. 

Ausschlaggebend für die im Gebiet der Verbandsgemeinde vorherrschenden Böden sind die vorwie-
gend basenarmen Ausgangsgesteine, die zu sandigen und sandig-lehmigen Substraten verwittern 
und zu vergleichsweise mäßigen Bodengüten führen. In weiten Teilen der Verbandsgemeinde domi-
nieren dementsprechend sandige Lehme und Lehme mit mittleren Bodengüten, während in Berei-
chen hoher Reliefenergie auch Grenzertragsstandorte mit lehmigen Sanden anzutreffen sind. Die 
schwerer zugänglichen, und dank der starken Hanglage erosionsanfälligen Untergründe in einigen 
Talräumen, brachten nicht nur aufgrund der Bodenbedingungen und der Topographie schwache Ern-
teerträge, hier finden sich vor allem an Nord- und Osthängen bzw. in den tieferen Lagen auch un-
günstige Belichtungsverhältnisse, gepaart mit Spätfrostgefahren. Daher beeinflussen auch die geolo-
gischen Verhältnisse direkt und indirekt bis heute die Verteilung von landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen und Waldgebieten. 

 
Abb. 21: Bodenarten in der VG Kusel-Altenglan40 

 

40  Eigene Darstellung WSW & Partner auf Basis WMS-Dienst d. Landesamtes für Vermessung und Geologie ς URL: 
 http://mapserver.lgb-rlp.de/cgi-

bin/mc_bfd5?VERSION=1.1.1&LAYERS=bodenart&STYLES=&SRS=EPSG:31467&BBOX=3333200,5536400,3333992,5537400&WIDTH=47
5&HEIGHT=600, Zugriff: 06/ 2022 

http://mapserver.lgb-rlp.de/cgi-bin/mc_bfd5?VERSION=1.1.1&LAYERS=bodenart&STYLES=&SRS=EPSG:31467&BBOX=3333200,5536400,3333992,5537400&WIDTH=475&HEIGHT=600
http://mapserver.lgb-rlp.de/cgi-bin/mc_bfd5?VERSION=1.1.1&LAYERS=bodenart&STYLES=&SRS=EPSG:31467&BBOX=3333200,5536400,3333992,5537400&WIDTH=475&HEIGHT=600
http://mapserver.lgb-rlp.de/cgi-bin/mc_bfd5?VERSION=1.1.1&LAYERS=bodenart&STYLES=&SRS=EPSG:31467&BBOX=3333200,5536400,3333992,5537400&WIDTH=475&HEIGHT=600


Fortschreibung des Landschaftsplans der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan 
Erläuterungsbericht Biotoptypenkartierung und Entwicklungskonzept Landschaftsplan Seite 50 

WSW & Partner GmbH - Hertelsbrunnenring 20 - 67657 Kaiserslautern - Tel. (0631) 3423-0 - Fax (0631) 3423-200 

3.2.2 Beurteilung der Leistungs - und Funktionsfähigkeit und der Emp-
findlichkeit gegenüber B eeinträchtigungen  

3.2.2.1 Bodenfunktionen 
Böden umfassen zahlreiche Funktionen im Naturhaushalt sowie als Grundlage menschlichen Han-
delns: 

 

Schematische Darstellung von Bodenfunktio-

nen41 

Lebensraumfunktion 

Lebensgrundlage für Menschen Potential für die Gewinnung von Nahrungsmitteln 

Bedeutung für die Landwirtschaft 

Flächenpotential für Siedlung und Verkehr 

Lebensgrundlage für Bodenor-
ganismen 

Naturnähe 

Standort für Bodenorganismen 

Lebensgrundlage und Lebens-
raum für Pflanzen 

Standortpotential für natürliche Pflanzengesellschaften 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

Bestandteil des Naturhaushalts 

Funktion im Nährstoffhaushalt Stoffliche Umwandlung und Speicherung 

Funktion im Wasserhaushalt Abflussregelung 

Speicherung und Bereitstellung für pflanzliches Wachstum 

Beitrag zur Grundwasserneubildung 

Klimaschutzfunktion Speicherung von Kohlenstoff 

Abbau- Aufbau- und Ausgleichsmedium 

Filter und Pufferfunktion Filter und Puffer für organische anorganische sorbierbare Schadstoffe 

Puffer für saure Einträge 

Filter für nicht sorbierbare Stoffe 

Archivfunktion 

 Archiv der Naturgeschichte 

Archiv der Kulturgeschichte 

Abb. 22: Bodenfunktionen 

 

41  Vgl. Schutzwürdige und schutzbedürftige Böden in Rhl.-Pfalz, Ministerium für Umwelt und Forsten, Mainz 2005 
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Das funktionale Potential des Bodens betrifft somit neben den natürlichen Bodenfunktionen (Puffer- 
und Speicherfunktionen) auch die Funktion als Archiv der Kultur- oder Naturgeschichte, sowie die 
Potentiale für die Biotopentwicklung sowie die natürlichen Ertragspotentiale für die landwirtschaftli-
che Nutzung. 

3.2.2.1.1 Funktion Lebensraum für Pflanzen 
Die Bodenfunktion "Lebensraum für Pflanzen" wird vorrangig über die beiden Kriterien "ErtragsPo-
tential des Bodens" sowie "Standorttypisierung für die Biotopentwicklung" definiert: 

Standortpotential Biotopentwicklung 
Neben klimatischen und geomorphologischen Gegebenheiten definieren die Böden mit ihren indivi-
duellen Eigenschaften die wesentlichen bestimmenden Faktoren für die Entwicklung typischer natür-
ƭƛŎƘŜǊ ±ŜƎŜǘŀǘƛƻƴǎǎǘǊǳƪǘǳǊŜƴΦ WŜ ǿŜƛǘŜǊ ǎƛŎƘ Ŝƛƴ .ƻŘŜƴǘȅǇ ŘŀƘŜǊ Ǿƻƴ ŘŜƴ ǿŜƛǘ ǾŜǊōǊŜƛǘŜǘŜƴ αbƻǊƳŀƭπ
ǎǘŀƴŘƻǊǘŜƴά ǳƴǘŜǊǎŎƘŜƛŘŜǘΣ ŘŜǎǘƻ ƘǀƘŜǊ ƛǎǘ ǎŜƛƴ tƻǘŜƴǘƛŀƭ ŜƛƴȊǳǎŎƘŅǘȊŜƴΣ ŜȄǘǊŜƳ ǎǇŜȊƛŀƭƛǎƛŜǊǘŜƴ ±ŜƎŜπ
tationstypen geeignete Standortbedingungen zu liefern. Daher wird Böden vor allem auch dann ein 
hohes Biotopentwicklungspotential zugesprochen, wenn sie Extrembedingungen aufweisen, also 
besonders nass, besonders trocken besonders nährstoffarm oder ςreich sind. 

U.a. alle folgenden Böden sind daher als sehr schutzwürdig einzustufen: 

Á Moorböden (Hochmoore, Niedermoore, Übergangsmoore) 

Á Stark grundwasserbeeinflusste Böden (z.B. Anmoore, Nassgleye, zeitweise überflutete Auenbö-
den etc.) 

Á Natürlich entstandene Staunässeböden mit langanhaltender Staunässe 

Á Trockene und nährstoffarme Sand- oder Schuttböden 

Schutzwürdig sind demzufolge die erheblich stauwasserbeeinflussten Böden im Umfeld von Glan, 
Kuselbach und Reichenbach, sowie die sehr trockenen Standorte, die sich über den gesamten Ver-
bandsgemeinderaum erstrecken. Zur Beurteilung der Schutzwürdigkeit ist allerdings auch der Grad 
der noch vorhandenen Naturnähe zu betrachten, weshalb die intensiv genutzten Flächen der Ver-
bandsgemeinde auch im Fall einer prinzipiell erhöhten Schutzwürdigkeit diesbezüglich relativiert zu 
beurteilen sind. Gerade die mageren Standorte sind durch langjährige Düngepraxis inzwischen selten 
geworden, daher kennzeichnen gerade die Flächen der über den VG-Raum verteilt aufzufindenden 
mageren und blütenreichen Glatthaferwiesen Böden mit besonderen Eigenschaften, die vor Beein-
trächtigungen zu bewahren sind. 
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Abb. 23: Standorttypisierung der Böden in der VG Kusel-Altenglan42 

Ertragspotential 
Das Ertragspotential beschreibt die natürliche Bodenfruchtbarkeit, die sich zum einen aus bodenphy-
sikalischen und -chemischen Eigenschaften sowie den Feuchtigkeitsverhältnissen ableitet. Sie liegt im 
Raum der Verbandsgemeinde durchschnittlich in einem mittleren bis hohen Bereich, wobei in direk-
ter Siedlungsnähe allerdings einige Standorte mit sehr geringen Ertragspotentialen auftreten, wäh-
rend die Auenböden der Fließgewässer hohe bis sehr hohe natürliche Ertragspotentiale besitzen. 
Hinsichtlich des natürlichen Ertragspotentials kann man allerdings davon ausgehen, dass eine aus-
dauernde landwirtschaftliche Bearbeitung hier zu Veränderungen geführt hat. Zudem passt sich auch 
die Landwirtschaft mit der Wahl passender Kulturen an die Bodenbedingungen an, so dass grundsätz-

 

42  Eigene Darstellungen WSW & Partner auf Grundlage WFS-Dienst des Landesamtes für Geologie und Bergbau RLP, http://mapclient.lgb-
rlp.de/?app=lgb&view_id=18; Zugriff: 04/ 2022 
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lich auch Böden mit prinzipiell schwierigeren Grundeigenschaften wirtschaftliche Erträge erbringen 
können. 

 

Ertragspotential: 

 

Abb. 24: Ertragspotential der Böden in der VG Kusel-Altenglan43 

Die natürliche Ertragsfähigkeit der Böden wird ausgedrückt in der Ackerzahl. Sie wird ermittelt aus 
der Boden- bzw. Grünlandgrundzahl unter Berücksichtigung weiterer ertragsbestimmender Parame-
ter wie Klimabedingungen oder Hangneigung. Sie ist eine Verhältniszahl, deren höchste Werte ent-
sprechend bei 100 liegen. In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan bewegen sich die Werte zwi-
schen 4 und 78, der Mittelwert liegt bei 38, wobei sich der größte Anteil der Flächen zwischen 30 und 
40 bewegt. Bewertet wurden ausschließlich landwirtschaftliche Flächen. 

 

43  Eigene Darstellung WSW & Partner 2023/12 nach https://www.lgb-rlp.de/karten-produkte/ogc-dienste.html; https://mapserver.lgb-
rlp.de/cgi-bin/mc_bfd50?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=getcapabilities, (WFS-Dienst) 
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Ackerzahl 

 

Abb. 25: Ackerzahl in der VG Kusel-Altenglan 

3.2.2.1.2 Funktion im Wasserhaushalt 
Böden spielen auch im Wasserhaushalt eine wesentliche Rolle, indem sie einerseits Wasser speichern 
und für das Pflanzenwachstum bereithalten, bzw. zur Grundwasserneubildung beitragen, zum ande-
ren aber auch Nähr- und Schadstoffe filtern, zurückhalten und damit das Grundwasser aktiv schüt-
zen. 

Diese Funktionen können u.a. über die Feldkapazität und das Nitratrückhaltevermögen näher be-
schrieben/ definiert werden, die beide hauptsächlich von der Bodenart abhängig sind. 

Feldkapazität 
Die Feldkapazität eines Bodens definiert die Wassermenge, die ein gesättigter Boden gegen die 
Schwerkraft nach 2-3 Tagen noch hält. Damit beschreibt sie prinzipiell sein Vermögen Wasser länger-
fristig zu speichern und damit auch pflanzenverfügbar zu halten. Zudem hat es Einfluss auf das Filter-
vermögen sowie die Auswaschung von wasserlöslichen (Nähr-)stoffen in den Untergrund bzw. den 
Grundwasserleiter. 

Diesbezüglich zeigt der Verbandsgemeinderaum ein divergentes Bild, wobei entsprechend den vor-
herrschenden Bodeneigenschaften die leichteren Böden mit höheren Sandanteilen eher ungünstige-
re Werte aufweisen, während die schweren Böden der Auen von Glan, Kuselbach und Reichenbach 
besonders hohe Wasserspeicherkapazitäten besitzen. Der weitaus überwiegende Teil der Verbands-
gemeinde zeigt allerdings Werte im mittleren Bereich. 
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Abb. 26: Feldkapazität der Böden in der VG Kusel-Altenglan44 

Nitratrückhaltevermögen 
Böden können Schadstoffe aus unterschiedlichen Quellen speichern, filtern und puffern. Damit besit-
zen sie vor allem zum Schutz des Grundwassers eine hohe Bedeutung. Gerade für landwirtschaftliche 
Flächen spielt ihr Nitratrückhaltevermögen eine wesentliche Rolle, da eine Verlagerung der Stick-
stoffverbindung über das Sickerwasser letztendlich die Grundwasserqualität gefährdet. Analog zur 
Feldkapazität zeigt sich auch hier, dass die leichteren Böden der Verbandsgemeinde deutlich stärker 
zu Auswaschungen tendieren als die Böden mit höherer Speicherkapazität. Dies sollte im Rahmen der 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen berücksichtigt werden. 

 

44  Eigene Darstellungen WSW & Partner auf Grundlage WFS-Dienst des Landesamtes für Geologie und Bergbau RLP, http://mapclient.lgb-
rlp.de/?app=lgb&view_id=18; Zugriff: 04/ 2022 
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Abb. 27: Nitratrückhaltevermögen der Böden in der VG Kusel-Altenglan45 

3.2.2.1.3 Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
Zusätzlich zu den Funktionen, die Böden für den Naturhaushalt oder als Grundlage für die Landwirt-
schaft spielen, sind Böden ggf. wesentliche Informationsspeicher der natur- und kulturhistorischen 
Entwicklungen. An ihnen lassen sich beispielsweise naturhistorische Prozesse im Wechsel von klima-
tischen Veränderungen (z.B. Wechsel zwischen Warm- und Kaltzeiten, der Landschaftsgeschichte, der 
Reliefbildung aber auch von Naturkatastrophen) ebenso ablesen, wie Veränderungen kulturhistori-
scher Art. (Entwicklungen der ackerbaulichen Tätigkeiten, der Siedlungsentwicklungen oder der kul-
turellen Entwicklung der Menschheit insgesamt.) 

Die in den Böden enthaltene Information kann dabei unterschiedliche Ausprägungen und Schwer-
punkte beinhalten46: 

Archive der Naturgeschichte: 

Á Standorttypische Ausprägung: ein Bodenprofil mit charakteristischer Ausprägung für eine be-

stimmte Standortsituation 

Á Regionaltypische und landschaftsrepräsentative Ausprägung: das Bodenprofil repräsentiert in 

besonderer Weise regionaltypischen Nutzungsinformationen und dient hier als Referenzinforma-

tion für die sachgerechte und funktionserhaltende Bodennutzung 

Á Substratspezifisch: Die Böden sind beispielhaft für prähistorische, klimabeeinflusste Bodenent-

wicklung, (Beispiele: Paläoböden, fossile oder reliktische Böden) 

Archive der Kulturgeschichte: 

Á Böden als Informationsspeicher für anthropogene Nutzungen oder anthropogen überprägte Aus-

prägungen des Bodenprofils (z.B. Auswirkungen historischer Bewirtschaftungsformen) 

 

45  Eigene Darstellungen WSW & Partner auf Grundlage WMS-Dienst des Landesamtes für Geologie und Bergbau RLP, 
http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=18; Zugriff: 07/ 2022 

46  Archivböden ς Empfehlungen zur Bewertung und zum Schutz von Böden mit besonderer Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte, Bund/Länder- Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz, Aachen 2011 
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Á Besondere Informationen durch Langzeitmonitoring und Profilbeschreibungen: 

Á Langfristig unter gleichbleibender Nutzung beobachtete Böden von landwirtschaftlichen Unter-

suchungs- und Forschungsstellen, Musterstücke der Bodenschätzung, Bodendauerbeobachtungs-

flächen, Bodenmessstationen, Intensiv-Messstellen der Bodenforschung, durch bodenkundliche 

Messreihen begleitete langfristige Versuchsanpflanzungen und ökologische Messparzellen 

Gerade als Grundlage für zahlreiche Forschungsinteressen sind die entsprechend klassifizierten Bö-
den daher von besonderem Wert, sie sind vor gravierenden Eingriffen und Zerstörungen zu schützen. 

 

 

Abb. 28: Archivböden in der VG Kusel-Altenglan47 

3.2.2.2 Empfindlichkeit und Gefährdungspotential 
Die Empfindlichkeit des Bodens ist von mehreren Faktoren abhängig, in der Regel jedoch aber über 
die Bodenart zu bestimmen. 

 

47  Eigene Darstellungen WSW & Partner auf Grundlage WMS-Dienst des Landesamtes für Geologie und Bergbau RLP, URL: 
ttp://mapserver.lgb-rlp.de/cgi-bin/mc_bfd50_200?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap; Zugriff: 04/ 2022 
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Erosion 

Bodenabtrag durch Wind und Wasser ist ein natürlicher Vorgang, der abhängig von der Art der Bo-
dennutzung erheblich beschleunigt werden kann. Insbesondere Böden mit geringer Korngröße sind 
schon bei leichter Hangneigung erosionsanfällig, weil sie leichter von Wind und Wasser abgetragen 
werden können. Übliche landwirtschaftliche Bearbeitungsmethoden führen zu einer Verdichtung des 
Bodengefüges und daraus folgend zu einer erhöhten Erosionsanfälligkeit, da die Infiltrationsfähigkeit 
des Bodens sinkt. Die Erosion bewirkt irreversible Schäden am Boden, die zu Bodenerosion führt: 

Á Verlust des wertvollsten Teils ŘŜǎ .ƻŘŜƴǎΣ ŘŜǊ IǳƳǳǎπ ǳƴŘ ƴŅƘǊǎǘƻŦŦǊŜƛŎƘŜƴ YǊǳƳŜ 

Á damit einhergehenden Verminderung ŘŜǎ ²ŀǎǎŜǊǎǇŜƛŎƘŜǊπ ǳƴŘ CƛƭǘŜǊǎ sowie des mikrobiellen 
Umsetzungsvermögens 

Á Verminderung der Ertragsfähigkeit 

Á Eintrag von Bodenmaterial, Pflanzennährstoffen und -behandlungsmitteln in Gewässer 

Á Herabsetzung der Selbstreinigungskraft der Gewässer 

Á einer Verschmutzung von Gräben und Wegen 

Á veränderten Bedingungen für Pflanzenwuchs und Artenvielfalt. 

Vor allem starke Regenereignisse führen auf Böden ohne Vegetationsbedeckungen zu nennenswer-
ten Verlusten, Wind spielt diesbezüglich vor allem in, bzw. nach längeren Trockenperioden eine Rol-
le, wobei ebenfalls die exponierten, nicht durch Vegetation geschützten Böden besonders gefährdet 
sind. Die durchschnittlichen jährlichen Bodenverluste durch Erosion werden auf 8 t/ha geschätzt.48 

Die Erosionsgefährdung eines Bodens ist grundsätzlich von drei Hauptfaktoren abhängig - der Boden-
art, dem Relief und der Landnutzung. Für die Gefährdung durch Wassererosion sind darüber hinaus 
auch die mittleren Jahresniederschlagsmengen zu berücksichtigen.49 

Die Bodenart beeinflusst die Erodierbarkeit über den Anteil an leicht auswaschbaren Feinanteilen. 
Dabei steigt die Erosionsanfälligkeit des Oberbodens von einem Sandboden, bzw. einem steinreichen 
Boden hin bis zu schluffreichen Lössböden an. 

Das Relief bestimmt über den Grad der Hangneigung und die Exposition den Grad der Gefährdung für 
Wind- oder Wassererosion. Stärkere Regenereignisse führen besonders auf geneigten Hängen (be-
reits ab ca. 3% Neigung) zu Bodenabtrag ς insbesondere, wenn keine schützende Vegetationsdecke 
vorhanden ist. Solchermaßen vegetationslose Flächen sind zudem von Winderosion bedroht, sofern 
sie auf ungeschützten Hügeln und Kuppen liegen. Zusätzlich verschärfend können auch die Art des 
Maschineneinsatzes und die Art der Feldfrüchte wirken, so fördert besonders der Anbau von Hack-
früchten aufgrund des hohen Anteils offenen Bodens den Bodenabtrag. 

 

48  Vgl.www.boden.uni-bonn.de/allgemeine-bodenkunde-und-bodenoekologie/arbeitsbereich-bodenwissenschaften/unsere-
boeden/bodenfunktionen/gefaehrdung-von-bodenfunktionen Zugriff 9/2015http://www.boden.uni-bonn.de/allgemeine-bodenkunde-
und-bodenoekologie/arbeitsbereich-bodenwissenschaften/unsere-boeden/bodenfunktionen/gefaehrdung-von-
bodenfunktionen#section-2 

49     Vgl. Landesamt für Geologie und Bergbau Rhl.-Pfalz, Einstufung der landwirtschaftlichen Nutzfläche nach dem Grad ihrer Erosionsge- 
        fährdung durch Wasser gemäß der Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung in Rheinland-Pfalz, 12/2010 
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Abb. 29: Erosionsgefährdung durch Wasser in der VG Kusel-Altenglan ς Fruchtfolge 2016.201950 

Erwartungsgemäß sind vor allem die stärker geneigten Hänge in besonderem Maß gefährdet, vor 
allem wenn sie nicht dauerhaft von Vegetation bedeckt sind. 

Über die Gefährdung gegenüber Winderosion liegen keine spezifischen Daten vor, grundsätzlich ist 
allerdings für alle ackerbaulich genutzten landwirtschaftlichen Flächen in topographisch besonders 
exponierten Gebieten der Verbandsgemeinde eine erhöhte Gefahr anzunehmen. 

Verdichtung 

Die Verdichtung von Böden führt zu einer Veränderung der bodenphysikalischen Eigenschaften wie 
einer Verringerung der Infiltrationsrate von Niederschlagswasser, Bildung von Verdichtungshorizon-
ten im Untergrund oder der Verschlechterung des Luft- und Wärmehaushaltes durch Verringerung 
des Porenvolumens. Die Folge sind Beeinträchtigungen des Bodenlebens sowie eine erschwerte Bo-
denbearbeitung. Besonders empfindlich gegenüber Verdichtung sind schwere Böden im Bereich von 
Auen bzw. einem hohen Anteil an Lehm und Ton. 

Gefährdung durch Eintrag und Anreicherung von Schadstoffen 

Der Grad Potentieller Beeinträchtigungen durch Schadstoffeinträge ist abhängig vom schadstoffspezi-
fischen Pufferung- und Immobilisierungsvermögen der unterschiedlichen Bodentypen. Je nach Spei-
chervermögen steigt die Gefahr der Schadstoffbelastungen, welche die natürlichen Bodenfunktionen 

 

50  Eigene Darstellung, WSW& Partner nach WMS-Dienst d. Landesamtes für Bergbau und Geologie: URL https://mapserver.lgb-rlp.de/cgi-
bin/mc_abag?VERSION=1.3.0 Zugriff: 05/ 2022 - die Karteninhalte sind für eine aktuelle und detailliertere Einsicht zudem in einem On-
line-Viewer des LA für Bergbau abrufbar 

https://mapserver.lgb-rlp.de/cgi-bin/mc_abag?VERSION=1.3.0
https://mapserver.lgb-rlp.de/cgi-bin/mc_abag?VERSION=1.3.0
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gefährden und sich in landwirtschaftlichen Produkten anreichern. Mit zunehmender Dauer der Belas-
tung erschöpft sich letztendlich vor allem auch die natürliche Pufferkapazität. 

Gefährdung durch Bodenversauerung 

Schwefeldioxid- und Stickoxidverbindungen sowie bodennahes Ozon sind wesentliche Verursacher 
von saurem Regen und der damit einhergehenden Bodenversauerung. Im Raum der Verbandsge-
meinde besitzen vor allem Auenböden der Bachtäler ein mittleres bis sogar sehr hohes Puffervermö-
gen für Säuren, im weitaus überwiegenden Teil der Verbandsgemeinde ist dieses Puffervermögen 
jedoch gering bis sehr gering, so dass grundsätzlich die Gefahr der Übersäuerung mit den entspre-
chenden Folgen für die Vegetation und das Bodenleben gegeben ist. Eine Beobachtung der Böden ist 
dementsprechend in regelmäßigen Abständen erforderlich, um gegebenenfalls Gegenmaßnahmen 
ergreifen zu können. 

Eine stärker differenzierte Betrachtung und Bewertung des Bodens inklusive seiner jeweiligen Belas-
tungen ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung vorzunehmen. 

3.2.3 Entwicklungstendenzen  
Die Entwicklungstendenzen des Schutzgutes Boden werden im Verbandsgemeinderaum zum einen 
durch den weiterhin hohen Stellenwert der Landwirtschaft und zum anderen durch die Nachfrage 
nach neuen Siedlungs- und Verkehrsflächen bestimmt. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auch auf 
die prognostizierten Folgen des Klimawandels für die Böden des Verbandsgemeinderaumes zu legen: 

3.2.3.1 Voraussichtliche Folgen des Klimawandels 
Die voraussichtlich zu erwartenden klimatischen Veränderungen werden sich im Hinblick auf den 
Verbandsgemeinderaum insbesondere auf die folgenden Komponenten auswirken: 

Á Veränderungen im Bodenwasserhaushalt: In Abhängigkeit seines Porenvolumens ist Boden in 

der Lage, Wasser pflanzenverfügbar zu speichern. Werden diese Speicher nicht regelmäßig durch 

Niederschläge gefüllt, werden sie während der Vegetationsperiode zunehmend geleert, die Bö-

den trocknen aus mit entsprechenden Folgen auch für die Vegetation. Ausgetrocknete Böden be-

sitzen zudem eine geringere Infiltrationskapazität und können Niederschläge weniger gut auf-

nehmen, so dass die Trockenheit noch verstärkt wird. Es kommt im Gegenteil zu erhöhtem Ober-

flächenabfluss mit entsprechenden Folgen für Gewässer, insbesondere steigt so auch die Gefahr 

von Bodenerosion. Auch die Böden der Verbandsgemeinde sind bereits heute von der zuneh-

menden Trockenheit betroffen, wie die nachfolgenden Grafiken belegen. Sie zeigen im Vergleich 

den Trockenheitsindex von Böden rheinland-Pfälzischer Naturräume in den Zeiträumen 1951-

1980 und 1989-2018: 
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Abb. 30: Veränderungen des Trockenheitsindex in Rheinland-Pfälzischen Naturräumen51 

Á Veränderungen des Bodenlebens: Die Bodenorganismen, die nicht zuletzt relevant sind für die 

zahlreichen Stoffkreisläufe im Boden sind an die herrschenden Bedingungen, darunter insbeson-

dere Temperatur und Feuchtigkeit angepasst. Veränderungen führen daher Potentiell zu deutli-

chen Veränderungen der Diversität und des Gleichgewichts dieser Organismen, mit entsprechen-

den Folgen für die Humusbildung, den Stoffumsatz und die Nährstoffbereitstellung der Böden. 

Daraus resultieren wiederum entsprechende Folgen für Vegetation, Lebensräume und ökosyste-

mare Zusammenhänge insgesamt. 

Á Erhöhung der Erosionsgefahr: Die Zusammenhänge, die zu Bodenerosion führen können, wur-

den bereits erläutert. Die beschriebenen Klimawandelfolgen werden auch hier dazu führen, dass 

die Gefahr durch Bodenerosion in Abhängigkeit der Standorte und der Landnutzung steigt. 

3.2.3.2 Weitere Entwicklungstendenzen 
Die Entwicklungstendenzen des Schutzgutes Boden werden im Verbandsgemeinderaum zum einen 
durch die Form der Bodenbewirtschaftung der Landwirtschaft und zum anderen durch die Nachfrage 
nach neuen Siedlungs- und Verkehrsflächen bestimmt. 

Die Landwirtschaft im Verbandsgemeinderaum beruht zwar einerseits auf ertragsgünstigen und 
leicht zu bearbeitenden Böden, andererseits führt sie auch zu den stärksten Belastungen. Die offe-
nen, ackerbaulich genutzten Böden auf größeren Bewirtschaftungseinheiten sind an vielen Stellen 
stark durch Wasser- und Winderosion gefährdet und in ihrer natürlichen Funktion zudem durch me-
chanische Bodenbearbeitung sowie den Eintrag von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln beeinträch-
tigt, die das Bodenleben gefährden. 

Die Tendenzen zum Flächenverbrauch durch Siedlungsflächen werden sich mit den entsprechenden 
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden auch im eher dünn besiedelten ländlichen Raum der Ver-
bandsgemeinde voraussichtlich weiter fortsetzen. Der demographische Trend zu steigender Überal-
terung und einem allgemeinen Bevölkerungsrückgang wird sich innerhalb der Verbandsgemeinde 
voraussichtlich dahingehend auswirken, dass sich die zukünftige Nachfrage vor allem auf die Orte mit 
günstigerer Verkehrsanbindung und insgesamt besserer Infrastrukturausstattung konzentrieren wird. 

 

51  Vgl. http://www.kwis-rlp.de/de/klimawandelfolgen/boden/bodenwasserhaushalt/, Zugriff 2020 
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3.3 Schutzgut Wasser  
Ziel der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist die Erreichung eines guten Zustands aller 
Gewässer. Dabei ist in Oberflächengewässern sowohl ein guter ökologischer als auch chemischer 
½ǳǎǘŀƴŘ Ȋǳ ŜǊǊŜƛŎƘŜƴΦ .Ŝƛ ƪǸƴǎǘƭƛŎƘŜƴ ƻŘŜǊ ǎǘŀǊƪ ǾŜǊŅƴŘŜǊǘŜƴ DŜǿŅǎǎŜǊƴΣ ōŜƛ ŘŜƴŜƴ ŘŜǊ αƎǳǘŜά ½u-
ǎǘŀƴŘ ƴƛŎƘǘ ŜǊǊŜƛŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪŀƴƴΣ ǎƻƭƭ Řŀǎ αƎǳǘŜ ǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜ tƻǘŜƴǘƛŀƭά ŜǊǊŜƛŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Das Wasserpotential der Landschaft setzt sich dabei aus dem des Grundwassers und dem der oberir-
dischen Gewässer zusammen. Als rechtliche Grundlagen und Zielvorgaben dienen das Wasserhaus-
haltsgesetz des Bundes, das Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz und das Landesnaturschutz-
gesetz Rheinland-Pfalz. Das Wasserhaushaltsgesetz sieht im Grundsatz52 folgendes vor: 

αόмύ 5ƛŜ DŜǿŅǎǎŜǊ ǎƛƴŘ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎ Ȋǳ ōŜǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘŜƴΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ ½ƛŜƭΣ 

1. ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz vor 
nachteiligen Veränderungen von Gewässereigenschaften, 

2. Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der direkt von den Gewässern 
abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden und unvermeidbare, nicht 
nur geringfügige Beeinträchtigungen so weit wie möglich auszugleichen, 

3. sie zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch im Interesse Einzelner zu nut-
zen, 

4. bestehende oder künftige Nutzungsmöglichkeiten insbesondere für die öffentliche Wasser-
versorgung zu erhalten oder zu schaffen, 

5. möglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen, 

6. an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und schadlose Abflussverhältnis-
se zu gewährleisten und insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Ent-
stehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen, 

7. zum Schutz der Meeresumwelt beizutragen. 

Die nachhaltige Gewässerbewirtschaftung hat ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu 
gewährleisten; dabei sind mögliche Verlagerungen nachteiliger Auswirkungen von einem Schutzgut 
auf ein anderes sowie die Erfordernisse des Klimaschutzes zu berücksichtigen. 

(2) Gewässer, die sich in einem natürlichen oder naturnahen Zustand befinden, sollen in diesem Zu-
stand erhalten bleiben und nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer sollen so weit wie mög-
lich wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werden, wenn überwiegende Gründe des 
²ƻƘƭǎ ŘŜǊ !ƭƭƎŜƳŜƛƴƘŜƛǘ ŘŜƳ ƴƛŎƘǘ ŜƴǘƎŜƎŜƴǎǘŜƘŜƴΦά 

Auf das Wasserpotential von Grund- und Oberflächenwasser sind auch die Ziele und Grundsätze von 
Naturschutz und Landschaftspflege anzuwenden, wie sie in § 1 und § 2 des Landesnaturschutzgeset-
zes formuliert sind. Insbesondere gilt § 1 Nr. 2: "[...] dass die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige 
bǳǘȊǳƴƎǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǊ bŀǘǳǊƎǸǘŜǊ ώΧϐ ŀǳŦ 5ŀǳŜǊ ƎŜǎƛŎƘŜǊǘ ώǎƛƴŘϐ ƛǎǘΦ" 

3.3.1 Bestand 

3.3.1.1 Grundwasser 

Die geologischen Gegebenheiten im Bereich der Verbandsgemeinde mit der starken Prägung durch 
die Sedimente des Rotliegenden und den Buntsandstein sind als Grundwasserlandschaften relevant 
für die Menge und Qualität sowie die Zugänglichkeit der Grundwasservorkommen. 

 

52  Vgl. WHG Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung 
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Perm der Nahe- und Primsmulde: 

Rotliegend-Magmatite: 

Kluftgrundwasserleiter mit gering 

bis mittel ergiebigen Grundwas-

servorkommen 

 
Permokarbon des Pfälzer und 

Saarbrücker Sattels: 

Rotliegend-Sedimente: 

Kluftgrundwasserleiter mit gering 

bis mittel ergiebigen Grundwas-

servorkommen 

Abb. 31: Grundwasserlandschaften in der VG Kusel-Altenglan53 

Diese geologischen Gegebenheiten bedingen in Abhängigkeit ihrer individuellen Infiltrationskapazität 
insbesondere auch die Grundwasserneubildungsrate. 

Für die Landschaftsplanung ist insbesondere der obere Grundwasserleiter relevant, da sich bei die-
sem die Grundwasseroberfläche der Geländemorphologie anpasst und somit vor allem dem Verlauf 
der Oberflächengewässer. Diesbezüglich ist daher insbesondere die im Westen der Verbandsge-
meinde im Bereich der Osterhöhen verlaufende Wasserscheide zwischen Oster und Glan zu berück-
sichtigen. 

3.3.1.2 Quellen 
Quellen sind geschützte Biotope, sie und ihr Umfeld sind gegenüber Veränderungen besonders emp-
findlich, wobei neben der chemischen Zusammensetzung des Wassers die Gesamtstruktur der Quelle 
entscheidend ist (Morphologie, Substrat, und Beschaffenheit bzw. Nutzung im Umfeld). Der Raum 
der Verbandsgemeinde ist reich an kleineren und größeren Fließgewässern, entsprechend hoch ist 
die Anzahl der Quellen, wobei die Schüttung jeweils unterschiedlich ist und an die Niederschläge 
gebunden ist. Eine gezielte Kartierung mit einer ökologischen und strukturellen Bewertung der Quel-
len liegt für den Untersuchungsraum bislang nicht vor. 

Maßgeblichen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Quellen haben die hydrogeologischen Quellräu-
me, wobei die Fläche der Verbandsgemeinde im Grenzbereich zwischen dem Quellraum des Nord-
pfälzer Berglandes und dem Westrich liegt. 

Das Nordpfälzer Bergland, in dem der größte Teil des Verbandsgemeinderaumes liegt, ist geologisch 
vor allem durch Sedimente des Rotliegenden und Magmatite geprägt, typisch sind hier Kluftgrund-
wasserleiter, die Quellaustritte (zumeist Sicker- oder Wanderquellen) sind tendenziell unstetig. 

Die Quellen innerhalb des Verbandsgemeinderaumes sind aufgrund der mehrheitlich intensiven 
Raumnutzung durch Landwirtschaft und Siedlungen weitgehend nicht mehr in einem naturnahen 
Zustand. Ausbaumaßnahmen und vor allem Quellfassungen haben dazu geführt, dass die ursprüngli-
chen Quellgemeinschaften verloren sind. 

 

53  Vgl. https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Wasserwirtschaft/Hydrologie/grundwasserlandschaften.pdf, Zugriff: 03/ 2022 
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3.3.1.3 Oberflächengewässer 
Neben der Leistungsfähigkeit des Grundwassers gehört auch die der Oberflächengewässer zu der 
Leistungsfähigkeit des gesamten Wasserpotentials. Die Leistungsfähigkeit leitet sich aus den Funktio-
nen im Naturhaushalt, die die Gewässer in einer natürlichen Ausprägung in diesem Landschaftsraum 
übernehmen würden, ab. Der ökologische Zustand des Gewässers ergibt sich aus der Ausprägung der 

Á Gewässermorphologie (Struktur, Linienführung, Gestalt, Ausbaugrad, Vorhandensein oder Fehlen 

von Mäandern, Uferabbrüche, Kolke, Sandbänke u.v.m.), 

Á Ufervegetation, 

Á Wasserqualität und Arteninventar (der typischen Fließgewässerlebensgemeinschaften). 

Fließgewässer 
Der Verbandsgemeinderaum ist deutlich geprägt durch ein enges Netz aus kleineren und größeren 
Fließgewässern, die den Raum nahezu vollständig über Glan und Nahe in den Rhein entwässern. 
Dank einer Wasserscheide im Südwesten der Verbandsgemeinde, welche die Gewässersysteme von 
Glan und Blies trennt, entwässert allein das Gebiet um Herchweiler und Selchenbach über den 
gleichnamigen Bach in Richtung der Blies, und weiter über Saar und Mosel in Richtung Rhein. 
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Fließgewässernetz im Raum der Verbandsgemeinde 

 

Abb. 32: Fließgewässernetz im Raum der VG54 

Das den Verbandsgemeinderaum dominierende Gewässer ist der Glan (Gewässer 2. Ordnung), wel-

cher sich innerhalb des Verbandsgemeinderaumes auf rund 15 km Länge erstreckt. Direkt oder indi-

rekt strömen ihm beinahe alle kleineren Bachläufe des Verbandsgemeinderaumes zu. Der insgesamt 

rund 90 km lange Flusslauf entspringt in der saarpfälzischen Stadt Bexbach, durchquert die Ver-

bandsgemeinde Oberes Glantal, bevor er den südlichen Teil der VG Kusel-Altenglan erreicht. Dort 

passiert der Glan die Ortsgemeinden Theisbergstegen, Rutsweiler am Glan und Altenglan. In dieser 

zentral gelegenen Gemeinde münden der Kuselbach und Reichenbach in den Glan, woraufhin sich 

das Fließgewässer verbreitert. Während der Durchquerung der Ortsgemeinden Welchweiler, Ulmet 

und Niederalben nimmt der Glan weiteres Wasser einiger kleinerer Bäche auf, bevor er die Ver-

bandsgemeinde in Richtung Nordosten verlässt. 

 

54  Eigene Grafik WSW & Partner auf Basis WFS-Daten der Wasserwirtschaftsverwaltung RLP, url https://geodienste-wasser.rlp-
umwelt.de/geoserver/gewaesser/wfs?version=1.1.0' version='auto' table="" sql=:  Zugriff 03/2022 ς online im Kartenviewer abrufbar 
unter https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/2025/ 
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Bilder: Der Glan zwischen Altenglan und Bedesbach (li) und Stauwehr bei Erdesbach (re)55 

Zu seinen größten Zuflüssen im Bereich der Verbandsgemeinde zählen vor allem Kuselbach und Rei-

chenbach, die selbst noch eine Anzahl kleinerer Gewässer aufnehmen: 

Zuflüsse des Glans aus bzw. in der Verbandsgemeinde 

(3. Ordnung) nachgelagerte Zuflüsse 

Steinalb Totenalb  

Grünbach  

Sulzbach 1 Zufluss ohne Name  

Kuselbach Pfeffelbach 1 Zufluss ohne Namen 

Bledesbach 1 Zufluss ohne Namen 

Gailbach  

Mühlgraben  

Pendesbach  

1 Zufluss ohne Namen 2 Zuflüsse ohne Namen 

Reichenbach Bosenbach Lanzenbach 

  Klingelbach 

  Wahlsbach 

 1 Zufluss ohne Namen  

1 Zufluss Ohne Namen   

Weitere Flüsse in der Verbandsgemeinde 

(3. Ordnung) nachgelagerte Zuflüsse 

Stegbach 3 Zuflüsse ohne Namen  

Selchenbach  1 Zufluss ohne Namen 

Ohmbach   

Tabelle 4: Fließgewässersystem in der VG 

Zur Wahrung der Übersichtlichkeit werden im Folgenden noch Kuselbach und Reichenbach als die 
neben dem Glan bedeutendsten Gewässer beschrieben. Der naturräumlichen bzw. ökologischen 
Bedeutung der Fließgewässer widmet sich das Kap. 3.4.1.5.1 näher. 

 

55  Bilder: WSW & Partner 2022 
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Kuselbach: 
Der Kuselbach entsteht durch den Zusammenfluss von Bledesbach und Pfeffelbach (im Unterlauf 
Aalbach genannt) in Diedelkopf. Damit entwässert er nahezu vollständig den Westen der Verbands-
gemeinde. Von seinem Ursprung an fließt der Bach vorwiegend in östliche Richtungen, passiert dabei 
die Kreisstadt Kusel, und durchfließt Rammelsbach, bevor er bei Altenglan linksseitig in den Glan 
mündet. Insgesamt erreicht er eine Länge von 7 km. 

Reichenbach: 
Der Reichenbach ist ein gut 16 km langer rechter Nebenfluss des Glans, welcher aus dem benachbar-
ten Landkreis Kaiserslautern zuströmt. Er entspringt westlich von Kollweiler und fließt zunächst Rich-
tung Südosten. Anschließend wendet sich der Bach in einem weiten Bogen nach Südwesten und 
durchfließt anschließend Reichenbach-Steegen. Er erreicht bei Oberstaufenbach die Verbandsge-
meinde, passiert Niederstaufenbach sowie den Bosenbacher Ortsteil Friedelhausen, bevor er bei 
Altenglan rechtsseitig in den Glan mündet. In seinen gesamten Verlauf nimmt der Reichenbach zahl-
reiche kurze Zuflüsse auf. Wichtigster Zufluss ist der 4,4 km lange Bosenbach. 

3.3.1.4 Stehende Gewässer 
Stillgewässer natürlichen Ursprungs existieren im Verbandsgemeinderaum nicht. Es bestehen zahl-
reiche kleinere künstlich angestaute Gewässer, welche sich über das gesamte Gemeindegebiet ver-
teilen. Hinzu kommen Gewässer in den Abbauflächen verschiedener ehemaliger Steinbrüche. 

3.3.2 Beurteilung der Leistungs - und Funktionsfähigkeit und der Emp-
findlichkeit gegenüber B eeinträchtigungen  

Grundwasser 
Die Leistungsfähigkeit des Grundwassers ergibt sich aus der Grundwasserneubildungsrate, dem Fil-
tervermögen der Deckschichten und der Grundwasserhäufigkeit. Angestrebt wird eine ungestörte 
Grundwasserneubildung mit unbelastetem Grundwasser. Eine Gefährdung besteht durch Nähr- und 
Schadstoffeinträge in das Grundwasser und eine Verminderung der Neubildungsrate durch Flächen-
versiegelung. 

Die Grundwasserneubildung bezeichnet diejenige Menge des Niederschlags, die in den Boden infil-
triert wird und dem Grundwasser zugeht. Einflussgrößen sind Niederschlag, Verdunstung, Vegetati-
onsbestand, Abflussverhalten des Oberbodens und Grundwasserflurabstand. Diesbezüglich weist das 
Gebiet der Verbandsgemeinde bedingt durch die zugrundeliegenden geologischen Verhältnisse und 
die Bodenarten ein divergentes Bild auf. 

Die Grundwasserneubildungsrate ist in der Grundwasserlandschaft im Bereich der Sedimentgesteine 
des Rotliegenden eher eingeschränkt und nimmt im Bereich des Südwestdeutschen Buntsandsteines 
zu. Sie ist im Nordwesten des Raumes mit durchschnittlich 40 mm/Jahr sehr niedrig, im restlichen 
Verbandsgemeinderaum liegt die Rate bei rund 50-57 mm/Jahr. Gebiete entlang des Glans erreichen 
Werte von bis zu 175 mm/Jahr. 
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Abb. 33: Grundwasserneubildungsrate in der 

VG Kusel-Altenglan56 

Mit dem Eindringen des Niederschlagswassers gelangen grundsätzlich auch Schadstoffe aus Luft und 
Boden in Boden und letztendlich das Grundwasser. Die belebten Bodenschichten wirken dabei auf-
grund ihrer mechanischen und biologischen Filterwirkungen als Puffer, wobei diese Filterwirkung 
nicht flächendeckend gleich ausgeprägt ist. Sie hängt ab von Bodentypen aber auch der Mächtigkeit 
der Überdeckung. Im Verbandsgemeinderaum liegt diese Schutzwirkung überwiegend im mittleren 
Bereich, empfindlicher gegenüber Einträgen sind allerdings die Gewässerauen des Glans sowie der 
Talraum südlich der Preußischen Berge. 

 

 
 
Abb. 34: Schutzwirkung 

der Grundwasserüberde-

ckung in der VG Kusel-

Altenglan57 

 

56  Vgl. https://wrrl.rlp -umwelt.de/servlet/is/8560/, Zugriff 03/2022 
57  Eigene Darstellung WSW & Partner 2022 nach. http://www.geoportal-wasser.rlp.de/ Zugriff: 07/ 2022 auf Grundlage 

http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php i.V.m DLM ©GeoBasis-DE / LVermGe-
oRP<07/2022>http://www.lvermgeo.rlp.de/ 
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Die Ursache für die ungünstige Schutzwirkung im Bereich der Talauen ist nicht zuletzt auch der ten-

denziell hohe Grundwasserstand. Er liegt in den Tälern teils knapp unter der Oberfläche, steigt aber 

mit den Geländehöhen bis zu über 100 m und teils auch darüber an. 

 

 
 
Abb. 35: Grundwasserflu-

rabstand (m) in der VG 

Kusel-Altenglan58 

Fließgewässer 
Wie bereits beschrieben, wird das Verbandsgemeindegebiet von zahlreichen kleineren und größeren 
Fließgewässern durchzogen, ebenso existieren unterschiedliche Stillgewässer. 

Alle Oberflächengewässer übernehmen dabei wertvolle Funktionen für den Naturhaushalt, insbe-
sondere als abiotischer Bestandteil des Ökosystems und Lebensgrundlage für Menschen, Pflanzen 
und Tiere. 

Die Erfüllung dieser Funktionen steht in erster Linie in Zusammenhang mit der natürlichen Selbstrei-
nigungskraft der Gewässer. Sie ist vom Ausbauzustand, der bachbegleitenden Vegetation und der 
Naturnähe abhängig. Dementsprechend ist die Gewässerstrukturgüte wichtiger Betrachtungsfaktor, 
die beschreibt, wie hoch die Naturnähe des durchflossenen Gewässerbettes einschließlich des um-
gebenden Überschwemmungsbereiches (Aue) ist. Kriterien dabei sind vor allem die Beschaffenheit 
des Ufers (z.B. Bewuchs, Verbau), die Ausformung der Gewässersohle (z.B. Bänke, Tief-/ Flachwasser-
zonen), Strömungs- und Substratunterschiede oder der Verlauf des Gewässerbettes (z.B. mäandrie-
render, gewundener, begradigter Lauf). 

Im Verbandsgemeinderaum liegen hierzu nicht für alle kleineren Bachläufe Daten vor, betrachtet 
werden vor allem die wichtigsten Fließgewässer. 

 

58  Eigene Darstellung WSW & Partner2023/08 auf Grundlage WMS-Dienst https://mapserver.lgb-rlp.de/cgi-bin/mc_gwo?VERSION=1.3.0 

https://mapserver.lgb-rlp.de/cgi-bin/mc_gwo?VERSION=1.3.0
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Gewässerstrukturgüte: 

 

Abb. 36: Gewässerstrukturgüte in der VG Kusel-Altenglan59 

Die Darstellung belegt, dass nahezu alle beurteilten Gewässer im Planungsraum im Laufe der Zeit 
deutliche Veränderungen erfahren haben. Kaum oder gering veränderte Verläufe finden sich an den 
größeren Gewässern nur noch an kurzen Streckenabschnitten. Diese Abschnitte sind besonders 
wertvoll und daher entsprechend empfindlich gegenüber Veränderungen. Hoch empfindlich 
hingegen sind die naturnahen und entsprechend auch pauschal geschützten kleinen Bachläufe. 

Hinsichtlich der Gewässergüte liegen ebenfalls nicht für alle Gewässer Daten vor, auch hier sind 
neben dem Glan vor allem noch Kuselbach und Reichenbach betrachtet worden, die zu großen Teilen 
mäßig belastet sind. Der Mündungsbereich des Kuselbaches in den Glan gilt als kritisch belastet. Der 
in den Kuselbach mündend Bledesbach wurde sogar als stark verschmutzt eingestuft. 

 
 

Abb. 37: Gewässergüte in der VG Kusel-Altenglan60 

 

59  Eigene Darstellung WSW & Partner 2023/ 10 auf Basis WMS-Dienst der Wasserwirtschaftsverwaltung RLP: URL 
https://www.geoportal.rlp.de/mapbender/php/wms.php?inspire=1&layer_id=67029&withChilds=1&REQUEST=GetCapabilities&SERVI
CE=WMS, i.V.m. pauschal nach §30 geschützten Fließgewässern, WFS-Dienst der Naturschutzverwaltung, URL: 
https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mod_ogc/wfs_getmap.php?mapfile=para28_flp_poly 

60  https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Wasserwirtschaft/Hydrologischer_Atlas/40_guete.pdf, Zugriff: 03/ 2022 

https://www.geoportal.rlp.de/mapbender/php/wms.php?inspire=1&layer_id=67029&withChilds=1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
https://www.geoportal.rlp.de/mapbender/php/wms.php?inspire=1&layer_id=67029&withChilds=1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/mod_ogc/wfs_getmap.php?mapfile=para28_flp_poly
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Wasserwirtschaft/Hydrologischer_Atlas/40_guete.pdf
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Die jeweiligen Belastungsursachen sind nicht unmittelbar zu klären, allgemein sind allerdings Land-
wirtschaft, Verkehr sowie siedlungsbedingte Einflüsse als Belastungsfaktoren anzunehmen. 

Oberflächengewässer sind umso empfindlicher gegenüber Schadstoffbelastungen, je höher der Grad 
der Naturnähe ist. Anhand Biotoptypenkartierung und ergänzender Luftbildinterpretation werden 
die Fließ- und Stillgewässer in ihrer Naturnähe und damit Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffein-
trag differenziert. 

Stehende Gewässer 
Wie schon im Fall der Fließgewässer sind auch die Gewässergüte und die vorhandene Schadstoffbe-
lastung von Bedeutung für die Besiedelung durch Flora und Fauna. 

Viele der kleinen und größeren Seen im Verbandsgemeindegebiet sind künstlich als Angelteiche an-
gelegt worden oder dienen als Naherholungsgebiet. Durch die intensive Freizeitnutzung und teils 
gärtnerische Gestaltung sowie die teils geringe Naturnähe der Uferbereiche weisen diese eine mittle-
re Empfindlichkeit auf. Insbesondere im Fall der Angelweiher kann aufgrund gezielter Eingriffe durch 
künstlichen Fischbesatz und dessen Einflüssen auf das gesamte Ökosystem nicht von einer natürli-
chen Artenzusammensetzung ausgegangen werden. 

Hochwasserschutz 
Nach § 76 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind die Länder verpflichtet, innerhalb der Hochwas-
serrisikogebiete die Überschwemmungsgebiete für ein HQ100-Gebiet und die zur Hochwasserentlas-
tung und -rückhaltung beanspruchten Gebiete festzusetzen bzw. vorläufig zu sichern. HQ100 ist ein 
Hochwasserereignis, das durchschnittlich alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird bzw. das im 
statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht oder überschritten wird. Da es sich um einen 
statistischen Wert handelt, kann das Ereignis innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten. 
Entlang des Glans und Kuselbaches wurden überflutungsgefährdete Flächen als Überschwemmungs-
gebiet festgesetzt, weitere Flächen sind als Risikogebiete eingestuft. Die fehlende rechtliche Einstu-
fung entlang der übrigen Gewässer bedeutet nicht, dass hier keine Gefährdung vorliegt. Hier sind 
insbesondere die Starkregengefahrenkarten beachtlich. (s.u.) 

Die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten dient dem Erhalt von Rückhalteflächen und der 
Gefahrenabwehr. Damit sollen insbesondere 

Á ein schadloser Hochwasserabfluss sichergestellt, 

Á Gefahren kenntlich gemacht, 

Á freie, unbebaute Flächen als Retentionsraum geschützt und erhalten und 

Á in bebauten und beplanten Gebieten Schäden durch Hochwasser verringert bzw. vermieden 
werden. 
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Kusel 

 

Altenglan 

Abb. 38: Gesetzliche Überschwemmungsgebiete61 

Rechtsfolgen für die betroffenen Flächen 
Nach der Festsetzung des Überschwemmungsgebiets gelten die aktuellen Regelungen des WHG62 in 
Verbindung mit der Rechtsverordnung zur Festsetzung des Überschwemmungsgebiets. 

Dem vorbeugenden Hochwasserschutz dienen verschiedene Regenrückhaltebecken im Verbandsge-
meinderaum. 

 

61  Eigene Abbildungen WSW & Partner 2020 auf Basis WFS.Dienst 2023 ς URL http://geodienste-wasser.rlp-
umwelt.de/geoserver/uesg/wfs?version=1.1.0&typeName=uesg_gesetzlich,uesg_nachrichtlich Luftbilder: WMS-Dienst d. Landesamtes 
für Vermessung RLP 

62  Aktuell (Stand 2020/ 2021) geregelt durch § 78 WHG 
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Besondere Gefahren durch Starkregenereignisse: 
Der Verbandsgemeinderaum ist allein bereits durch sein deutlich bewegtes Relief anfällig für die 
nachteiligen Wirkungen von Extremereignissen. Selbst die kleineren Gewässer oder auch ansonsten 
meist trockene Gräben und Rinnen können in einem solchen Fall schnell ansteigen und erhebliche 
Schäden verursachen, so dass nicht nur weitere Anstrengungen im Hinblick auf vorbeugende Maß-
nahmen zu prüfen sind, sondern auch bei zukünftigen Planungen besonderes Augenmerk auf das 
Risiko bzw. den Schutz vor entsprechenden Gefahren zu legen sein wird. 

Eine weitere Gefahr erwächst zusätzlich für Ortslagen unterhalb zahlreicher Hänge durch Außenge-
bietswasser, welches unmittelbar über Äcker und Wiesen in die Siedlungsflächen strömt. Im Zusam-
menwirken mit mitgeführtem Schlamm können erhebliche Schäden entstehen. Auch hier ist die Pla-
nung gefordert, im Hinblick auf die zu erwartenden Folgen des Klimawandels Vorsorge zu treffen 
bzw. künftige Siedlungsflächen entsprechend zu wählen. Das Land stellt Ergebnisse von Modellbe-
rechnungen bezüglich der lokalen Gerfährdungslagen flächendeckend für verschieden Szenarien on-
line zur Verfügung. 63 

3.3.3 Entwicklungstendenzen  
Die Entwicklungstendenzen im Hinblick auf das Schutzgut Wasser sind stark von der gegenwärtigen 
und zu erwartenden zukünftigen Raumnutzung beeinflusst und spiegeln zudem vor allem im Hinblick 
auf die Regenwasserbewirtschaftung und den Hochwasserschutz die Erkenntnisse der jüngeren Ver-
gangenheit wider. Wichtiger Faktor im Hinblick auf die hier zu erwartenden Veränderungen ist wie 
auch im Hinblick auf andere Schutzgüter der prognostizierte und in Teilen bereits zu beobachtende 
Klimawandel, so dass er auch hier separat betrachtet wird. 

3.3.3.1 Voraussichtliche Folgen des Klimawandels64 
Wie bereits beschrieben werden sich voraussichtlich die Niederschlagsverhältnisse verändern. Das 
betrifft insbesondere ihre jahreszeitliche Verteilung, während die Mengen über das Jahr hinweg vo-
raussichtlich in etwa gleichbleiben. Zu erwarten sind insbesondere häufigere Starkregenereignisse 
und trockene Hitzeperioden. Dies wird entsprechende Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und 
damit auch auf Landnutzung und Ökosysteme nach sich ziehen. Betroffen sind zudem sowohl die 
oberirdischen Gewässersysteme als auch der Grundwasserhaushalt. Modellrechnungen zur Ermitt-
lung der tatsächlichen Auswirkungen sind allerdings aufgrund der zahlreichen Komponenten des 
Wasserhaushalts verhältnismäßig komplex, zu betrachten sind dabei nicht nur die Niederschlags-
mengen, sondern auch Versickerung, Verdunstung, Wasserspeicherung und Abfluss. Zu erwarten ist 
insbesondere folgendes, wobei das lokale Ausmaß jeweils noch schwer zu bestimmen ist: 

Á Erhöhung des Oberflächenabflusses, steigende Gefahr von Hochwasserereignissen: mit sich 
wandelnder Niederschlagsmengen (längere Trockenperioden, Starkregenereignisse) nimmt die 
Wahrscheinlichkeit zu, dass die Böden weniger Wasser aufnehmen können, welches oberfläch-
lich abfließt. Die Folgen werden sich auch in Gewässern zeigen, insbesondere ist mit stärker 
schwankenden Pegeln bis hin zu trockenfallenden Bachläufen zu rechnen, was auch Auswirkun-
gen auf die Lebensgemeinschaften der Gewässer haben wird. Einiges davon ist bereits im Ver-
bandsgemeinderaum zu beobachten. 

Á Erhöhte Gefahr von Starkregenereignissen: Unter dem Einfluss der Klimaerwärmung sind auf-
grund der höheren Eintrittswahrscheinlichkeit von Starkregenereignissen Schäden durch Hoch-
wasser grundsätzlich nicht auszuschließen ς daher ist dieser Aspekt auch im Rahmen der Ent-
scheidung über künftige Siedlungsgebiete von hoher Bedeutung 

Á Erwärmung der Oberflächengewässer: längere Hitzeperioden in den Sommermonaten in Ver-
bindung mit sinkenden Pegeln wird zu einer deutlichen Erwärmung der Gewässer führen und 
damit auch die Lebensgemeinschaften der Gewässer beeinflussen. Folgen sind hier u.a. sinkende 

 

63  https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte 
64   Vgl. http://www.kwis-rlp.de/de/klimawandelfolgen/wasserhaushalt/ i.V.m. Klimawandel im Süden Deutschland 2016 

(https://www.kliwa.de/_download/broschueren/KLIWA-Broschuere-2016-d.pdf) 
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